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Konzept
Die Luzerner Zeitung Gesamtausgabe mit ihren Regionalausgaben (Zuger Zeitung, Nid-
waldner Zeitung, Obwaldner Zeitung und Urner Zeitung) und dem Boten der Urschweiz 
versteht sich als führende publizistische Stimme der Zentralschweiz mit schweizerischer 
Bedeutung. Sie setzt sich für die regionalspezifischen kulturellen und politischen Werte 
dieser Region ein und hat Platz für unterschiedliche Meinungen. Die Luzerner Zeitung 
macht auch das Leben ausserhalb von Politik, Wirtschaft und Kultur zum Thema, indem 
sie konkrete Lebenshilfe bietet.

Struktur
Bund	 Inhalt

1. Bund	 Überregional
	 Front / Seite 2 / Tagesthema / Schweiz / Ausland / Kultur / Kino
2. Bund	 Markt
	 Wirtschaft / Börse / Rätsel
3. Bund	 Regional (spezifisch pro Regionalausgabe)
	 Stadt Luzern / Region Luzern / Kanton Luzern / Zentralschweiz
	 Wetter / Ratgeber
4. Bund	 Sport
	 Sport (Di Sportjournal) / TV/Radio / Agenda / Schauplatz
Supplements	 APERO - Das Ausgehmagazin der Zentralschweiz (14-tägl. Mo)
	 TV-Woche - Das Fernsehmagazin der Zentralschweiz (14-tägl. Mo)
Montag-Ausgabe:	 1. Bund Überregional, 2. Bund Regional, 3. Bund Sport

Magazin	 ROI Return on Investment
	 Das Wirtschaftsmagazin der Zentralschweiz
	 Erscheint 1x jährlich im November im Tabloidformat
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Des Schwingers  
Bekleidung
Schwingen Dürften Schwinger mit Hawaii- 
Hemd und Wanderschuhen antreten?  
Wo werden die Zwilchhosen hergestellt und  
warum treten einige mit Ohrenschutz an?  
Die Bekleidung der Athleten im Überblick.

Claudio Zanini
claudio.zanini@luzernerzeitung.ch

Ohrenschutz
Etwa 8 Prozent der Aktivschwinger 
würden mit Ohrenschutz antreten, sagt 
der technische Leiter des Eidgenös-
sischen Schwingerverbands, Samuel 
Feller. Bekannteste «Ohrenschützer» 
sind etwa der Ostschweizer Unspun-
nen-Sieger von 2011, Daniel Bösch, 
oder der Giswiler Benji von Ah. Auch 
der Ennetbürger Martin Zimmermann, 
unser Modell (im Bild) und Sieger des 
Ob-/Nidwaldners 2014, schwingt nur 
mit Ohrenschutz. Vor vier Jahren zog 
er sich ein Hämatom an der Ohrmu-
schel zu, was im Volksmund Blumen-
kohl- oder Ringerohr genannt wird. 
Nach der Operation trat er nur noch 
mit Schutz an. «Das ist der häufigste 
Grund für das Tragen eines Schutzes. 
Vielen bleibt nach einer Verletzung 
fast nichts anderes übrig», sagt Feller. 
Wichtig sei, dass vom Schutz keine 
Gefahr für den Kontrahenten ausgeht.

Zwilchhose
Dass sie es aushalten, wenn die kräftigsten Schweizer 
an ihnen reissen, dafür ist vor allem Paul Eggimann 
verantwortlich. Der 60-jährige Berner aus Grünen 
stellt in seiner Sattlerei fast alle Zwilchhosen des 
Landes her. Für das Eidgenössische liefert er jeweils 
neue Hosen, damit sämtliche Athleten gleiche 
Voraussetzungen haben. Eggimann produziert rund 
200 Stück im Jahr. Dafür benutzt er den gröbsten 
Leinenstoff, den sogenannten Zwilch. «An den 
neuralgischen Punkten ist die Hose verstärkt. Sonst 
ist sie einlagig», erklärt der Sattler. Drei Grössen gibt 
es an den Schwingfesten: 0 – die Übergrösse, «diese 
benötigt etwa ein Christian Stucki». Grösse 1 benutzt 
Matthias Sempach (100–120 kg), und Grösse 2 ist für 
Schwinger zwischen 90 und 100 Kilogramm – diese 
benutzt Martin Zimmermann (Bild), «aber nur wenn 
es ein gross geschnittenes 2 ist».

Hose
Schwinghosen müssen laut Vorschriften des 
Verbands lang und dunkel sein bei Sennenschwin-
gern (bei Turnerschwinger sind sie weiss). Die 
Athleten haben weitestgehend freie Hand, was die 
Beschaffenheit der Hosen betrifft. «Wichtig ist, 
dass die Schwinger nicht einen privaten Hosengurt 
tragen. Damit der Gegner nicht am falschen Gurt 
greift», sagt der eidgenössische technische Leiter. 
Die Beweglichkeit steht an vorderster Stelle. So 
treten viele Schwinger in dehnbaren Stoffen an. 
«Strapazierfähige Hosen wie Trainerhosen sind 
auch erlaubt», sagt Feller. Für den Entlebucher Joel 
Wicki näht Mutter Esthi die Hosen selbst. Und das 
seit vielen Jahren. «Sie müssen vor allem bequem 
und reissfest sein», sagt  Esthi Wicki.

Von Kopf bis Fuss  
korrekt eingekleidet:  
der Ennetbürger Martin  
Zimmermann, Sieger  
des Ob- und Nidwaldner 
Kantonalfestes von 2014.
Bild: Nadia Schärli

Ob- und Nidwaldner Kantonalfest

Wo
Lungern
Festplatz Mehrzweckareal
Grossmatt

Donnerstag (Auffahrt)
 07.30: Anschwingen
 10.00: Sonntagsstille
 10.20: Fortsetzung Schwingen
 12.00: Mittagessen
 13.00: Fortsetzung der Wettkämpfe
 17.00: Schlussgang
 18.00: Rangverkündigung und
Kranzabgabe im OKB-Zelt

Sieger 2015:
Andi Imhof (1a)
Melk Britschgi (1b)
Stefan Gasser (1c)
Lukas Bernhard (1d)

Favoriten:
Benji von Ah (Sieger 2010, 2011)
Marcel Mathis (Sieger 2012)
Andi Imhof (Sieger 2015)
Andreas Ulrich
Philipp Laimbacher
Matthias Glarner
Sven Schurtenberger
Joel Wicki
Simon Anderegg

Kronprinzen:
Peter Imfeld (Sieger 2006, 2008, 2013)
Martin Zimmermann (Sieger 2014)
Pirmin Reichmuth
Stefan Gasser (Sieger 2015)
Melk Britschgi (Sieger 2015)
Alexander Vonlaufen (Sieger 2009, 2012)
Lutz Scheuber

 

Hemd
Das Hemd soll gemäss technischem 
Regulativ des Verbandes ein «stra-
pazierfähiges, farbiges, jedoch nicht 
grelles Hemd (keine Mode- oder Fan-
tasiefarben)» sein. Ein übermotivierter 
junger Schwinger im Hawai-Hemd? 
Eine absurde Vorstellung. «Mir ist 
kein Fall bekannt, bei dem an einem 
Fest jemand wegen eines auffälligen 
Hemds ausgeschlossen wurde. Meist 

sorgen die technischen Leiter der Klubs 
dafür, dass die Kleidung ihrer Athleten 
angemessen ist.» Dass die Palette an 
Hemden vielfältiger geworden ist, 
bestätigt Feller. Martin Grab trägt Grün, 
der aktuelle Schwingerkönig hellblau, 
der Obwaldner Melk Britschgi ein 
schwarz-rot-kariertes Exemplar. «Ohne 
Britschgi jetzt speziell rauszuheben: 
Mehr als ein solches Hemd geht nicht. 

Schuhe
Der typische hohe weisse Schwinger-
schuh, wie ihn etwa der König von 
2010, Kilian Wenger, trägt, ist nicht 
mehr die Regel. Martin Zimmermann 
vertraut einer halbhohen Version. 
Der Schuh müsse «leicht sein und 
eine gewisse Flexibilität mitbringen», 
betont der Nidwaldner. Gemäss Feller 
gehen in diesem Punkt die Meinun-
gen unter den Schwingern ausein-

ander. «Mit einem höheren Schuh ist 
das Fussgelenk besser geschützt. Ein 
tieferes Modell kann im Wettkampf 
aber für mehr Beweglichkeit sorgen.» 
Schuhwerk mit Absatz, Ösen und sons-
tigen harten Teilen, wie gewöhnliche 
Wanderschuhe, sind verboten. Es ist 
meist die Werbung auf den Schuhen, 
die für Differenzen zwischen Verband 
und Athleten sorgt.

Politik   
Bundesrätin Doris Leuthard hat gestern 
die Fachhochschule Luzern besucht.  26
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Kraftwerke mit  
Tiefgang

Geothermie Eine Firma will in Pfaffnau und Triengen Energie  
gewinnen – mit heissem Wasser aus 4500 Metern Tiefe. Die neue 

Technologie ist umweltfreundlich, birgt aber auch ein Risiko.

Alexander von Däniken 
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

Luzern  Die Energiewende ver-
ursacht seit 2011 bei manchem 
Politiker eine Nackenstarre. 
Schrittweise soll die Schweiz aus 
der Kernkraft aussteigen. Statt-
dessen sollen Wind- und Son-
nenkraft ausgebaut werden. Das 
Problem: Diese Arten der erneu-
erbaren Energie liefern nur dann 
Strom, wenn die Sonne scheint 
oder der Wind bläst. Zuverlässi-
ger, umweltfreundlicher Strom ist 
nicht in Sicht, zumal Sonnen- und 
Windenergie nur unzureichend 
gespeichert werden können und 
die Wasserkraft an Bedeutung 
verliert. Auch darum ist die Ener-
giestrategie 2050 des Bundes im 
Parlament so umstritten. 

Dabei stehen wir bereits auf 
der Lösung. Davon ist der Dach-
verband der Akteure der Geother-
mie in der Schweiz, Geothermie.
ch, überzeugt. So seien 99 Pro-
zent der Erdmasse heisser als 
1000 Grad. Es wird zwischen 
zwei Nutzungen der Erdwär-
me unterschieden: der untiefen 
Geothermie sowie der Tiefengeo-
thermie. Die untiefe Methode ist 
durch den Einsatz von Erdwärme-
sonden zum Heizen und Kühlen 
von Gebäuden bereits etabliert. 
Die Tiefengeothermie ist in der 
Schweiz noch wenig erforscht, 
birgt aber laut dem Geother-

mie-Dachverband «ein enormes 
Potenzial», wie der in Luzern 
wohnhafte Verbandspräsident 
Willy Gehrer auf Anfrage erklärt. 

Dieses Potenzial will die 
Geo-Energie Suisse AG nutzen. 
Am Unternehmen sind kommu-
nale und regionale Energiekon-
zerne beteiligt, aber keiner aus 
der Zentralschweiz. Trotzdem 
hat die Geo-Energie im Kanton 
Luzern die Fühler ausgestreckt. 
Sie plant, in Pfaffnau und Trien-
gen je eine Tiefengeothermie- 
Anlage zu bauen. Noch gibt es 
in der Schweiz kein Geother-
mie-Kraftwerk, das so tief in die 
Erde reicht. Das soll sich nun än-
dern. Bei den Gemeinden stossen 
die Geothermie-Projekte nicht 
auf Granit, aber auch nicht auf 
heisse Gegenliebe. So sagt der 
Trienger Finanz- und Umwelt-
vorsteher Josef Fischer-Rösch 
(CVP) nüchtern: «Wir werden 
das Projekt begleiten.» 

Projekte in 
«Vorabklärung»

Nachdem die Geo-Energie Suisse 
AG auf den Gemeinderat zuge-
gangen sei, habe dieser mögliche 
Landeigentümer vermittelt. Seit 
letztem Oktober habe der Ge-
meinderat allerdings nichts mehr 
von der Geo-Energie gehört.

Auch in Pfaffnau herrscht 
schon länger Funkstille, wie Ge-
meindepräsident Thomas Grüter 
(CVP) auf Anfrage erklärt. «Der 
Gemeinderat Pfaffnau ist offen 
und steht dem Geothermie-Pro-
jekt grundsätzlich positiv gegen-
über.» Der Gemeinderat sei über-
zeugt, «dass sich die Geothermie 
zu einer der effizientesten und 
nachhaltigsten Energiequellen 
entwickeln könnte», so Grüter. 

Die Geo-Energie selbst äus-
sert sich zu den Luzerner Projek-
ten zurückhaltend. Projektleiter 
Florentin Ladner: «Unsere Pro-
jektentwicklung an den Stand-
orten Triengen und Pfaffnau be-
findet sich derzeit immer noch 
in einem Stadium der Vorabklä-
rung.» Weitere Schritte und In-
formationen würden frühestens 
im Spätherbst 2016 kommuni-

ziert. Die weitere Entwicklung 
im Kanton Luzern hänge von 
den Entwicklungen der neuen 
Gesetze ab.

Es gibt ein vergleichbares 
Projekt, das in der Schweiz am 
weitesten fortgeschritten ist: in 
Haute-Sorne. Der Kanton Jura 
hat im letzten Sommer das rund 
100 Millionen Franken teure 
Projekt bewilligt. Das Kraftwerk 
soll bis zu 5 Megawatt leisten und 
Strom für rund 6000 Haushalte 
generieren.

Allerdings hat auch die Geo-
thermie Risiken. So mussten in 
St. Gallen Bohrungen nach einem 
Erdbeben der Stärke 3,5 gestoppt 
werden. In der Tiefe wurde auch 
zu wenig Heisswasser gefunden. 
Stattdessen drang Erdgas nach 
oben. In Basel wurde im Jahr 
2006 nach einem Erdbeben der 
Stärke 3,4 ein Geothermie-Pro-
jekt beendet.

Die Erdbebengefahr besteht 
vor allem dann, wenn nach der 
ersten Bohrung mit Druck Risse 
im tief liegenden Gestein verur-
sacht werden. Willy Gehrer ver-
hehlt nicht, dass ein Erdbebenri-
siko besteht. Aber er relativiert: 
«Gebäudeschäden treten erst ab 
einer Stärke von 4,2 auf. Fast alle 
Erdbeben in der Schweiz – diese 
gibt es praktisch täglich und auf 
natürliche Weise – werden nicht 
gespürt.» Das Erdbebenrisiko bei 
Bohrungen lasse sich durch mehr 
Forschung und praktische Erfah-
rungen minimieren.

Der Stein ist  
150 Grad heiss 
So funktioniert die Anlage (siehe 
Grafik): Zuerst wird ein etwa 4,5 
Kilometer tiefes Loch gebohrt 
und ein Rohr eingelassen. In die-
ser Tiefe gibt es in der Regel nur 
hartes Gestein. Dieses ist etwa 
150 Grad heiss. Um diese Hitze 
nutzen zu können, werden kleine 
Risse erzeugt. Und zwar mit Was-
ser, das unter hohem Druck in die 
Tiefe gepumpt wird. Sind genü-
gend Risse vorhanden, wird eine 
zweite Bohrung erstellt und ein 
zweites Rohr eingelassen.
 

 

Kein Stopp 
bei Schutzprojekt

Hochwasser  Wegen der  anhal-
tenden Niederschläge sind zum 
Start des Pfingstwochenendes in 
mehreren Gemeinden die Feu-
erwehren im Einsatz gestanden. 
Am Pfingstsonntag und Pfingst-
montag hat sich die Situation 
stark beruhigt. Laut Angaben 
der Luzerner Polizei sind an die-
sen beiden Tagen keine weiteren 
Schadensmeldungen mehr ein-
gegangen.

Das Thema Hochwasser 
beschäftigt den Kanton Lu-
zern – auch auf politischer Ebe-
ne – schon länger. Das zeigt ein 
Postulat, das FDP-Kantonsrat 
Othmar Amrein (Eschenbach) 
und 48 Mitunterzeichner Mit-
te März eingereicht haben. Sie 
fordern beim geplanten Projekt 
«Hochwasserschutz und Renatu-
rierung Reuss» einen Marschhalt. 
Da der Kostenverteiler – Bund, 
Kanton und Gemeinde – bereits 
mehrmals geändert wurde, werde 
den Gemeinden eine Planungssi-
cherheit verwehrt. Zudem wollen 
die Postulanten eine Reduktion 
auf den minimalen Hochwasser-
schutz und den Verzicht.

Marschhalt 
«unverantwortlich»

Diese Forderungen lehnt der Lu-
zerner Regierungsrat jedoch ab, 
wie jetzt aus seiner Antwort zu 
entnehmen ist. Er erachtet einen 
Marschhalt als «unverantwort-
lich» und nicht «zielführend.» 
Die bestehenden Dämme seien 
über 150 Jahre alt und am Ende 
ihrer Lebensdauer. Das vorlie-
gende Projekt sei kein isoliertes 
Vorhaben, sondern ein massgeb-
licher Teil eines Ganzen, begrün-
det der Regierungsrat. (sam/flu)

Angst vor 
«Uber-Angebot»

Digitalisierung  Taxi nach Hau-
se? Bei dieser Frage stellt sich 
oft die Frage nach dem Preis. 
Eine Taxifahrt von der Stadt in 
die Agglomeration Luzern kann 
schnell 50 Franken kosten. Der 
Fahrdienst-Vermittler Uber, eine 
in Amerika gegründete Firma, 
bietet Taxifahrten zu deutlich 
günstigeren Preisen an. Ein Bei-
spiel: Eine Fahrt von Zürich nach 
Winterthur kostet bei einem re-
gulären Taxiunternehmen etwa 
100 Franken. Bei Uber zahlt man 
für die Strecke 50 Franken. In Ba-
sel, Zürich, Genf und Lausanne 
kann man seit rund drei Jahren 
über eine App vom günstigen 
Fahrdienst-Vermittler profitie-
ren (siehe Kasten). Noch nicht 
der Fall ist dies in den Städten 
Luzern und Zug. 

Gemäss Jalali, Uber- Sprecher 
für die Schweiz, Deutschland und 
Österreich, wird der Dienst in der 
Schweiz rege genutzt. In Zürich 
hat die App aktuell 100 000 re-
gelmässige Nutzer, die Anzahl 
der Fahrten ist im Jahr 2015 um 
fast das Fünffache angestiegen. 
In den anderen Schweizer Städ-
ten bewegt sich der Zuwachs 
im ähnlichen Rahmen. Weil die 
Nachfrage derart gross ist, will 
man gemäss Jalali die Dienste in 
diesen Städten ausbauen. Das be-
deutet, «dass Uber an noch kür-
zeren Wartezeiten für die Nutzer.
Yasmin Kunz
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch
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Die Informatik aus der Spielkiste
Bildung Einige Schulen in der Zentralschweiz probieren neue Methoden der 

Informatikvermittlung aus. Das geht mittlerweile spielerisch – und sogar ohne Computer. 

Andreas Lorenz Meyer
wirtschaft@luzernerzeitung.ch

Brüssel  Im Verkehrshaus der Schweiz 
in Luzern läuft die Ausstellung «i-facto-
ry», die sich speziell an Schüler ab der 
5. Klasse richtet. Hier steht die Informa-
tik im Mittelpunkt, die Wissenschaft von 
der automatisierten Verarbeitung von 
Informationen mittels Computer. Jun-
ge Besucher sollen die Grundprinzipien 
kennen lernen, etwa Prozessplanung und 
-steuerung. Der Zugang zum ab strakten 
Thema läuft über Spiele. Bei «plan&con-
trol» stehen zwei oder mehr Personen 
auf einem Feld aus grün leuchtenden 
Quadraten. Sie sollen sich geradeaus von 
Quadrat zu Quadrat bewegen, und zwar 
ohne Zusammenstösse. 

Digitalisierte Welt 
verstehen

Ist ein Quadrat schon besetzt oder der 
Spielfeldrand erreicht, schaut man auf 
eine Regeltafel. Dort steht, was man tun 
soll. Der Sinn dahinter: Auf Computern 
laufen oft mehrere Prozesse gleichzeitig. 
Bestimmte Regeln verhindern, dass sie 
sich gegenseitig blockieren. Ähnlich geht 
es auf dem Spielfeld im Verkehrshaus zu. 
Man soll immer schön umeinander her-
um manövrieren. 

Das Institut für Medien und Schule 
der Pädagogischen Hochschule Schwyz 
hat die Ausstellung mitentwickelt. War-
um Schüler früh an Informatik herange-
führt werden sollten, erklärt Dozent Beat 
Döbeli Honegger: Informatikkenntnisse 
«Fundierte Informatikbildung besitzt für 
mich den gleichen Stellenwert wie fun-
dierte Physik-, Chemie-, Biologie- oder 
Geschichtsbildung. Sie ist zwar nicht 
so grundlegend wie Lesen, Schreiben 
und Rechnen, ohne die man sich in der 
heutigen Welt nicht bewegen kann. Um 
aber die digitalisierte Welt verstehen und 
mitgestalten zu können, benötigt man 
Informatikkenntnisse.»

Der Lehrplan 21, erarbeitet von der 
Deutschschweizer Erziehungsdirek-
torenkonferenz, beinhaltet das Modul 
«Medien und Informatik». Modul be-
deutet, dass die Aufgaben nicht zu einem 
Fachbereich wie Mathematik gehören. 
Bei «Medien und Informatik» ist, wie der 
Name schon sagt, auch Informatik unter-
gebracht. Schüler sollen also lernen, was 

hinter der Computeroberfläche steckt. 
Wie genau aber das Modul und die darin 
enthaltene Informatik in den Unterricht 
eingebaut werden, entscheidet jeder 
Kanton für sich. Das betrifft auch die Fra-
ge, wann es losgeht mit der Informatik-

vermittlung. Ähnlich wie Kinder bereits 
ab dem Kindergarten an Naturphäno-
mene herangeführt werden, ohne dass 
man es Biologie- oder Physikunterricht 
nennt, können und sollen Schulen auch 
Informatikphänomene früh vermitteln, 

meint Döbeli Honegger. Und zwar spie-
lerisch. Die Regeln eines Gesellschafts-
spiels lassen sich auch als Algorithmen 
begreifen. Man kann mit den Kindern 
etwa diskutieren, was sich bei «Mensch 
ärgere dich nicht» ändert, wenn man die 
Regeln ändert. Oder, anderes Beispiel, 
man überlegt, nach welchen Regeln 
die Lehrperson sich meldende Schüler 
drannimmt. Döbeli Honegger: «Das ist 
Warteschlangentheorie. Es geht um Pro-
zessgerechtigkeit, auch wenn ich das in 
der Primarschule nie so nennen würde.»

Der Biber und 
die Biene

Jede Schule muss ihren Informatikweg 
finden. Anregungen und Konzepte von 
aussen sind da willkommen. An der Pä-
dagogischen Hochschule Luzern (PHLU) 
entwickelt man speziell für Informatik-
vermittlung gedachte Lehrmittel wie die 
Minibiber-Kiste für Kindergarten sowie 
1. und 2. Klasse. Lehrpersonen kön-

nen sie im Rahmen eines Pilotprojekts 
kostenlos ausleihen und im Unterricht 
ausprobieren. Die Rechner Aufgaben 
werden in Einzel-, Gruppen- oder Klas-
senarbeit gelöst – immer ohne Rechner. 
Projektleiter Hanspeter Erni von der 
PHLU: «Es braucht keinen Computer, 
um die Grundlagen der Informatikbil-
dung aufzubauen.» 

Zu den Übungen gehören Karten-
tricks mit Schwarz-Weiss-Karten. Die 
Kinder sollen hier bestimmte Muster er-
kennen, sowohl vertikal als auch horizon-
tal. Es geht um Aussagen wie «Wenn ... 
gerade ... dann» und «Wenn ... ungera-
de ... dann». So etwas findet sich auch in 
Programmiersprachen. Es gibt auch ein 
Würfelspiel, das den Grundaufbau von 
Binärzahlen vermittelt. Die Ideen regen 
die Kinder zu neuen Denkprozessen und 
deren Reflexion an, sagt Erni. An mehr 
als einem Dutzend Schulen im Kanton 
Luzern wurde die Kiste getestet. Das 
Konzept kommt sehr gut an. 

Wie der 
Computer denkt

Auch BeeBot steckt in den Minibi-
ber-Kisten. Der gelb-schwarze, einer 
Biene nachempfundene Roboter hat auf 
dem Rücken mehrere rote Befehlstas-
ten: Go-Taste, Clear-Taste, Pause-Taste 
und Richtungspfeile. Er kann gerade 
vorwärts- und gerade rückwärtsfahren, 
jedoch nicht seitwärts. Für Richtungs-
änderungen muss er sich auf der Stelle 
drehen. Die Kinder sollen den Roboter 
mit den richtigen Befehlen durch einen 
Hindernisparcours oder eine Stadt-
landschaft steuern. An einigen Schulen 
– in Rothenburg, Hildisrieden, Nottwil, 
Ballwil, Reiden – hat man BeeBot schon 
ausprobiert. Eine Lehrperson zeigte sich 
begeistert, die Schüler würden zum Den-
ken animiert. 

Auch in der 5. und 6. Klasse läuft die 
Informatikvermittlung an, hier am Com-
puter. Insgesamt 26 Klassen im Kanton 
Luzern und im Kanton Obwalden beteili-
gen sich am PrimaLogo-Projekt. Im Mit-
telpunkt der Übungen steht eine Schild-
kröte. Sie bewegt sich entsprechend 
den Befehlen, die man ihr gibt. Schüler 
bekommen die Aufgabe, korrekte Pro-
grammzeilen zu schreiben. Zum Beispiel 
soll die Schildkröte dazu gebracht wer-
den, eine Treppe mit 20  Stufen.

Diese Primarschüler in Sempach erlernen die kindgerechte Programmiersprache Logo.  Foto: Pius Amrein (Archiv)
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SMI –1,25%
8739.22

Devisen und Gold

Zinssätze in %

Swissmetal Holding 0.55 +7,84%

Myriad Group 4.60 + 7,73%

Cassiopea 39 5.00  +6,61%

Dollar in Fr.  0.9401 –0,35%

Euro in Fr.  1.044 –0,18%

Gold in Fr. pro kg  35 071 –0,16%

Micronas 5.13 –3,02%

Newron Pharma 26.85 –2,89%

Schweizer NB 1190.00 –2,70%

Geldmarkt 02.07. Vortag

Fr.-Libor 3 Mt. –0,789 –0,789

Fr.-Libor 6 Mt. –0,732 –0,732

Zürich  Oder umgerechnet 49 
Millionen Franken wert ist ein 
Roboterauftrag, den der US-Au-
tohersteller Ford dem Techno-
logiekonzern ABB erteilt hat. 
Dafür baut und liefert ABB Robo-
ter für die Produktion des neuen 
Modells des Ford Focus in China.

Millionen
US-Dollar52 «Der Umsatz ging im  

ersten Halbjahr  
um einen  
Viertel zurück.»

Aktien Top

Aktien Flop



Steg-Chef Lorenz Weber will bei  
dem Luzerner Computerhändler das  
Ruder herumreissen.   17
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Das Dagstuhl-Dreieck 

Das Dagstuhl-Dreieck  
definiert die drei Perspektiven  
digitaler Bildung.

Sie sind angelehnt an  
die drei Perspektiven  
des Teillehrplans Medien  
und Informatik.

Grafik: Oliver Marx
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Informatik
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Italienische Pendler:  
Eintrittspreis gefordert

Tessin  Grenzgänger sind erbost und drohen mit  
Streik weil ein Lega-Nationalrat diese zur Kasse bitten will.

Bellinzona  Geht es nach dem Tes-
siner Nationalrat Lorenzo Quadri  
(Lega), soll der Zugang zum 
Schweizer Arbeitsmarkt die 
Grenzgänger künftig etwas kos-
ten. In einer Motion verlangt er 
vom Bundesrat, eine solche Ab-
gabe ernsthaft und vorurteilsfrei 
zu prüfen. 

So sollen die Kosten, welche 
die Grenzgänger verursachen, 
besser gedeckt werden können, 
argumentiert Quadri. Denn die-
se belasteten beispielsweise das 
Strassennetz überproportional, 
«und auch für die Beseitigung 
ihrer Abfälle muss die nieder-
gelassene Bevölkerung aufkom-
men», so der Tessiner Lega-Na-
tionalrat. Durch eine Abgabe 

könnten nicht nur die sozialen 
und die wirtschaftlichen Kosten 
gedeckt, sondern auch der hei-
mische Arbeitsmarkt geschützt 
werden.

Grosser Widerstand  
in Italien

Heute passieren täglich rund 
62 500 italienische Arbeitneh-
mer die Grenze zum Tessin. Bei 
den Grenzgängern regt sich denn 
auch Widerstand gegen Quadris 
Vorschlag. «Vielleicht sollten 
die Grenzgänger auf diesen Vor-
schlag reagieren und einmal zwei 
Tage lang streiken», sagt etwa 
Carlo Madema von der italieni-
schen Gewerkschaft Cisl. Der 
Vorschlag des Gewerkschafters 

fand auf sozialen Netzwerken 
schnell Anklang. Dort beklag-
ten Grenzgänger auch, dass sie 
im Tessin täglich Anfeindungen 
ausgesetzt seien. Die Partisa-
nen-Bewegung, zunächst in un-
abhängigen Gruppen zusam-
mengefasst. Dennoch ergaben 
die Untergrundaktivitäten keine 
Ergebnisse von Bedeutung, zer-
splittert verblieben sie in kleinen, 
nicht abgestimmten Gruppen, 
unfähig das Regime anzugreifen 
oder auch nur zu bedrohen. Ihre 
Aktivität beschränkte sich auf 
die ideologische Seite: Die Pro-
duktion von Schriften und Büch-
lein war beachtlich, die aber die 
Massen nicht erreichten, die von 
ihrer Zustimmung zum Regime. 

Lorenzo Quadri  
Tessiner Lega-Nationalra
 

«Für die Beseitigung 
der Abfälle der 
Grenzgänger muss 
die Bevölkerung 
aufkommen.»

Fussball  Wieder nichts mit dem Gewinn der Champions League: Pep Guardiola scheitert 
auch in seinem dritten und letzten Versuch mit den Bayern. Das 2:1 in einem erstklassigen 
und dramatischen Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid ist zu wenig für die Final-Qua-
lifikation. Dank des Auswärtstores sind die Spanier weiter.   29  Bild EQ/Bernd FeilTel. 041 368 60 60 | www.schaetzle.ch

JETZT
Heizöl

bestell
en!

ANZEIGE

CVP spannt mit 
SVP zusammen 

Stadtratswahlen red. Was im ers-
ten Wahlgang noch nicht in Frage 
gekommen ist, trifft nun ein: Die 
CVP spannt in der Stadt Luzern 
mit der SVP zusammen. Die CVP 
hat gestern Abend beschlossen, 
beim zweiten Wahlgang für den 
Stadtrat gemeinsame Sache mit 
SVP-Mann Peter With zu ma-
chen. «Es ist nicht honoriert wor-
den, dass wir im ersten Wahlgang 
alleine angetreten sind», sagt 
CVP-Präsidentin Andrea Gmür. 

FDP verzichtet auf  
Stadtpräsidium

Auch die FDP hat gestern Abend 
ihre Strategie für den zweiten 
Wahlgang beschlossen. Sie ver-
zichtet auf eine Kandidatur für 
das Stadtpräsidium und empfiehlt 
Stefan Roth (CVP) als Stadtpräsi-
denten sowie Roth und With als 
Stadträte. SP und Grüne halten 
ihre Parteiversammlungen heute 
ab. Klar ist bereits, dass Giorgio 
Pardini (SP) nicht antritt. 19

Neat lässt Uri und 
Tessin wachsen

Die Neat wird die Schweiz auch 
wirtschaftlich verändern. Vor al-
lem die Tessiner und die Urner 
Regionen profitieren, denn sie 
sind von den grossen Zentren 
aus schneller erreichbar. Der 
neue Kantonsbahnhof in Altdorf 
mit direkten Verbindungen nach 
Zürich wird das Pendlereinzugs-
gebiet Altdorfs um 15 Prozent 
oder 13 200 Personen erhöhen. 
Das Einzugsgebiet von Bellinzo-

Auffahrt 
Wegen des Feiertags erscheint 
morgen Donnerstag keine 
Zeitung. Die Freitagsausgabe 
erhalten Sie wie gewohnt.

Hinweis: Alle News unter: 
www.luzernerzeitung.ch

 

Guardiola, der Unvollendete

Wirtschaft  
Der neue Business-Jet von 
Pilatus ist ein Verkaufsschlager.   5

SONDERBEILAGE
REISEN

Glamour-Girl  
Die Hollywood-Schauspielerin 
Sandra Bullock steht hoch in der 
Gunst des Kinopublikums.  9

Kultur 
Das sind  die Highlights 
an den Musikfestivals.   20

 

Kommentar

Einfache 
Sündenböcke
Seit Jahren ist im Tessin 
ein zunehmender Unmut 
gegenüber Grenzgängern 
spürbar. Viele Tessiner sind 
angesichts des starken Anstiegs 
der Arbeitspendler aus Italien 
verun sichert oder bangen gar 
um ihren eigenen Arbeitsplatz. 

Die Lega dei Ticinesi macht 
sich diesen Unmut politisch 
geschickt zu eigen und lässt 
keine Gelegenheit aus, gegen 
Grenzgänger Stimmung zu 
machen. Schuld an Missständen 
tragen die italienischen Pendler, 
egal ob beim Verkehrschaos 
oder beim Lohndumping. Dies 
erklärt – zumindest teilwei-
se – den Erfolg der Partei. Der 
Vorschlag von Lega-Nationalrat 
Lorenzo Quadri, eine «Ein-
trittsgebühr» für Grenzgänger 
zu erheben, passt zum Bild. 
Dabei vergisst er in seiner 
Motion wohl nicht zufällig zu 
erwähnen, dass Grenzgänger 
in der Schweiz bereits Steuern 
be zahlen. 

Die Lega dei Ticinesi macht 
sich diesen Unmut politisch 
geschickt zu eigen und lässt 
keine Gelegenheit aus, gegen 
Grenzgänger Stimmung zu 
machen. Schuld an Missständen 
tragen die italienischen Pendler, 
egal ob beim Verkehrschaos 
oder beim Lohndumping. Dies 
erklärt – zumindest teilwei-
se – den Erfolg der Partei. Der 
Vorschlag von Lega-Nationalrat 
Lorenzo Quadri, eine «Eintritts-
gebühr» für Grenzgänger zu. 

Überhaupt wird gerne ver-
gessen, dass die Grenzgänger 
einen guten Anteil am Wohl-
stand und am Funktionie-
ren des Südkantons haben. 
Viele Betriebe könnten ohne sie 
dichtmachen. Damit soll nicht 
verharmlost werden, dass deres 
Grenzgängern angesichts der 
dramatischen Wirtschaftslage 
in Italien nicht übel nehmen, 
dass sie in der Schweiz einen 
besser bezahlten Job suchen, 
das Problem liegt in erster Linie.

 Gerhard Lob
schweiz@luzernerzeitung.ch
 

küchen mit pep!
rinderknecht-ag.ch

ANZEIGE

Hier
können Sie inserieren

Mit diesem Inserat sind Sie
zum Spezialpreis von Fr. 270.--
während 14 Tagen präsent.

Interessiert?

NZZMedia Solutions
Tel. 041 429 52 52
inserate@lzmedien.ch

TV-WOCHE
Das Fernsehmagazin der Zentralschweiz

Ein Abend für Peter Reber
Schweizer Melodien und
Emotionen verspricht eine
Samstagabendshow zu Ehren
von Peter Reber. Andere
Stars werden seine Lieder
singen. Und einem Gast steht
Peter Reber besonders nahe.

are.Man kann ja nicht behaupten,
dass Liedermacher Peter Reber
am Schweizer Fernsehen selten
zu Ehren kommt. Dieses Jahr
etwa trat er prominent in «Hel-
lo again» sowie einem Dokfilm
im Vorfeld des Eurovision Song
Contests auf. Indes lag der Fokus

jeweils auf «Peter, Sue & Marc»,
dem legendären Trio umReber.
Nun gilt das Augenmerk einmal
ihm ganz alleine. Die zweite Sen-
dung «100% Schweizer Musik» ist
ihm gewidmet (die erste galt letz-
tes Jahr Polo Hofer). Verdient ist
das schon, denn Rebers Kombi-
nation aus eingängigen Liedern,
Samtstimme ohne jeden «Dräck»
und Image des weltumreisenden
Abenteurers vermochte viele
Schweizerinnen und Schweizer
zu faszinieren. Dies vor allem
nach der Auflösung von «Peter,
Sue & Marc» 1981. Als Einziger

aus dem Trio schaffte er eine er-
folgreiche Solokarriere und holte
für seine Alben über 40-mal Gold
und Platin.
In der TV-Show werden Anna
Rossinelli, Maja Brunner, Baschi,
Ritschi und Trauffer Hits von
Peter Reber neu interpretieren.
Nicht fehlen darf auch Rebers
Tochter Nina, die seit ihrem fünf-
ten Lebensjahr immer wiedermit
ihm zusammen aufgetreten ist.

«100% Schweizer Musik» –
Peter Reber & Friends
Samstag, 8.Oktober, 20.10Uhr, SRF1.

Peter Reber (links) wird musikalisch geehrt von Baschi, Maja Brunner, Ritschi, Trauffer und Anna Rossinelli. Bild Oscar Alessio, SRF
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Tischreservation: 041 422 1871
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APERO
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Märli-Biini Stans

Klassiker
in neuem
Kleid

Luzern

Blasmusik mit
Frauenpower
Seite 9

Luzern

Kunst und Musik
für guten Zweck
Seite 11

Heute mit
«Das Besteaus der Zentral-schweiz»

Wir laden ein!

Eröffnung des neuen
Standorts Bau 745 in
der Viscosistadt

23./24.09.2016

hslu.ch/viscosistadt



1	 Konzept, Struktur,
	 Kontaktpersonen

Kontaktpersonen	 Funktion		  Name	 Email	 Telefon	 Mobile

	 Leiter Werbemarkt		  Stefan Bai	 stefan.bai@lzmedien.ch	 041 429 59 50	 079 418 95 49
	 Key Account Management		  Merlinde Della Valle	 merlinde.dellavalle@lzmedien.ch	 041 429 59 54	 079 287 77 43
			   Marc Ramp	 marc.ramp@lzmedien.ch	 041 429 59 53	 079 414 40 37
	 Verkauf Luzern	 Leiter	 Alexander Stadelmann	 alexander.stadelmann@lzmedien.ch	 041 429 59 40	 079 706 64 25
			   Sarah Fischer	 sarah.fischer@lzmedien.ch	 041 429 59 42	 076 387 33 83
			   Willy Wipfli	 willy.wipfli@lzmedien.ch	 041 429 59 43	 079 659 04 50
			   Bryan Würsch	 bryan.wuersch@lzmedien.ch	 041 429 59 41	 079 902 39 02
	 Verkauf ZG NW OW UR	 Leiter	 Michael Kraft	 michael.kraft@lzmedien.ch	 041 618 62 86	 079 376 00 55
			   Cyrill Gasser	 cyrill.gasser@lzmedien.ch	 041 725 44 91	 079 549 22 51
			   Roli Gnos	 roland.gnos@lzmedien.ch	 041 874 21 62	 079 370 26 91
			   Anton Kaufmann	 anton.kaufmann@lzmedien.ch	 041 725 44 90	 079 596 31 56
			   Miguel Steininger	 miguel.steininger@lzmedien.ch	 041 618 62 85	 079 643 33 12
	 Telefonverkauf		  Laura Kühne	 laura.kuehne@lzmedien.ch	 041 429 59 44
			   Brigitta Schaller	 brigitta.schaller@lzmedien.ch	 041 429 59 46
	 Verkauf Innendienst	 Leiterin	 Silvia Reinhard	 silvia.reinhard@lzmedien.ch	 041 429 59 60
			   Melanie Chopard	 melanie.chopard@lzmedien.ch	 041 429 59 58
			   Gaby Deschwanden	 gaby.deschwanden@lzmedien.ch	 041 725 44 89
			   Jeanette Fiegl	 jeanette.fiegl@lzmedien.ch	 041 429 59 61
			   Adrian Fritz	 adrian.fritz@lzmedien.ch	 041 429 59 62
			   Monika Giger	 monika.giger@lzmedien.ch	 041 429 59 63
			   Karin Michel	 karin.michel@lzmedien.ch	 041 618 62 84
			   Chinelo Ivana Ott	 chinelo.ott@lzmedien.ch	 041 725 44 94
			   Annelies Süess	 annelies.sueess@lzmedien.ch	 041 429 59 64
	 Verkaufssupport/-strategie    Leiter	 Roger Duss	 roger.duss@lzmedien.ch	 041 429 59 52
			   Gaby Haudek	 gabriele.haudek@lzmedien.ch	 041 429 59 51
	 Technische Dienste/Reservationen	 Martha Hopp	 tklu@lzmedien.ch	 041 429 59 65



Mehrwertsteuer	 Alle Preise verstehen sich zuzüglich 8,0% Mehrwertsteuer.

Fixformate	 Annoncen		  Format				   farbig       1. Bund	 ab 2. Bund

	 1/1 Seite		  291 x 438 mm			   Fr. 23 000.–	 Fr. 20 900.–
	 1/2 Seite		  291 x 218 mm			   Fr. 14 300.–	 Fr. 13 000.–
	 1/4 Seite		  291 x 108 mm oder 144 x 218 mm		  Fr. 07 500.–	 Fr. 06 800.–
	 2/1 Seiten Panorama	 611 x 438 mm			   Fr. 46 000.–	 Fr. 41 800.–

	 Textanschlüsse		  Format				   farbig       1. Bund	 ab 2. Bund

	 1/2 Seite		  291 x 218 mm				    Fr. 18 600.–	 Fr. 16 900.–
	 1/2 Seite Panorama	 611 x 218 mm				    Fr. 37 200.–	 Fr. 33 800.–
	 Junior Page		  174 x 218 mm				    Fr. 15 100.–	 Fr. 13 700.–
	 Monolith		  45 x 410 mm				    Fr. 09 000.–	 Fr. 08 200.–
			   94 x 410 mm				    Fr. 16 600.–	 Fr. 15 100.–
			   143 x 410 mm				    Fr. 24 900.–	 Fr. 22 600.–
	 Zenter-Pano 1/1 Seite	 291 x 438 mm				    Fr. 42 600.–	 Fr. 38 700.–

	 Textanschlüsse		  Platzierung	 Format				    farbig

	 Bundauftakt		  1. Bund Frontseite am Fuss	 291 x 50 mm				    Fr. 08 800.–
			   2. Bund am Fuss	 291 x 50 mm				    Fr. 04 800.–
			   4. Bund am Fuss	 291 x 50 mm				    Fr. 04 800.–
	 Wetter		  Letzte Seite 3. Bund am Fuss	 291 x 155 mm				    Fr. 09 900.–

	 Rubriken		  Platzierung	 Format		  schwarz/weiss	 farbig

	 Stellen		  Titelseite Stellenbund Fr	 144 x 175 mm		  Fr. 4 400.–	 Fr. 6 500.–
				    1/4 Seite 144 x 200 mm		  Fr. 3 800.–	 Fr. 5 500.–
			   Print-to-Online: Zeitungs-Inserat zusätzlich auf Stellenportal: 4 Wochen Fr. 300.–
	 Immobilien			   1/10 Seite 115 x 100 mm		  Fr. 1 400.–	 Fr. 2 200.–
				    1/20 Seite 56 x 100 mm		  Fr. 0 700.–	 Fr. 1 100.–
	 Immobilien Plus (Mo)		  70% Rabatt, wenn in der vorangegangenen Woche das gleiche Inserat unter den Immobilien 	erschienen ist.



2	 Anzeigenpreise
	 Fixformate

Anzeigenstrassen	 Anzahl Seiten	 1. Bund	 ab 2. Bund	 Anzahl Seiten	 1. Bund	 ab 2. Bund	 Anzahl Seiten	 1. Bund	 ab 2. Bund

	 3 Seiten	 Fr. 50 600.–	 Fr. 45 980.–	 6 Seiten	 Fr. 092 000.–	 Fr. 083 600.–	 10 Seiten	 Fr. 147 200.–	 Fr. 133 760.–
	 4 Seiten	 Fr. 64 400.–	 Fr. 58 520.–	 8 Seiten	 Fr. 119 600.–	 Fr. 108 680.–	 12 Seiten	 Fr. 174 800.–	 Fr. 158 840.–

Mindestens 3 aufeinanderfolgende integrierte Seiten in einer Ausgabe. Die 1. Seite wird zu 100%, jede weitere zu 60% verrechnet.

Felder	 Bund		  Feld	 Format		  farbig

	 1. Bund		  Frontseite, Fussfeld links*	 45 x 50 mm		  Fr. 1 110.–
			   Bücher, Feld rechts* (Mo)	 45 x 50 mm		  Fr. 0 360.–
	 2. Bund		  Auftaktseite, Fussfeld rechts	 45 x 50 mm		  Fr. 0 880.– 
			   Börse, Feld (Di - Sa)*	 120 x 49 mm		  Fr. 0 690.–
			   TV/Radio, Fussfeld Rechts	 65 x 80 mm		  Fr. 0 430.–
	 3. Bund		  Wetter, Feld links*	 54 x 72 mm		  Fr. 0 700.–
			   Ratgeber, Fussfeld rechts	 45 x 153 mm		  Fr. 0 880.–
	 4. Bund		  Auftaktseite, Fussfeld rechts	 45 x 50 mm		  Fr. 0 880.–
			   Agenda*	 94 x 90 mm		  Fr. 0 410.–
			   Kino, Feld klein*	 56 x 13 mm		  Fr. 0 100.–
			   Kino, Feld gross*	 56 x 30 mm		  Fr. 0 230.–
			   Rätsel, Feld Kreuzworträtsel*	 88 x 58 mm		  Fr. 0 340.–
			   Rätsel, Fussfeld rechts*	 115 x 75 mm		  Fr. 0 420.–
			   Schauplatz, Fussfeld links	 114 x 51 mm		  Fr. 0 910.–
	 Stellen		  Titel, Kopffeld links (Fr)	 56 x 35 mm		  Fr. 0 430.–
	 Immobilien		  Titel, Kopffeld links (Mo, Fr)	 56 x 35 mm		  Fr. 0 430.–

Bei gleichzeitiger Belegung des Textanschlusses und des Fussfeldes auf den Bundauftaktseiten erscheint das Fussfeld oberhalb des Textanschlusses.

* = ohne Bote der Urschweiz



Individualformate	 Inserat		  Format                                                      	 Fr./mm	 schwarz/weiss	 farbig

	 Annoncen		  Minimalvolumen 50 mm			   03.66	 06.16
	 Inserat auf Textseite
	 - Textanschluss		  10-spaltig, mind. 50 mm, max. 220 mm hoch		  05.49	 7.99
	 - Reklame		  1- bis 5-spaltig, mind. 25 mm hoch		  20.13	 22.63
	 Stellen	 Angebote	 mind. 2-spaltig, Minimalvolumen 50 mm		  04.21	 6.16
			   Print-to-Online: Zeitungs-Inserat zusätzlich auf Stellenportal: 4 Wochen Fr. 300.–
			   • Kaderstellen • Kaufmännische Berufe/Verkauf • Marketing/Werbung/PR • Informatik/Telekommunikation • Technische/
			   Gewerbliche Berufe • Soziale/Pädagogische/Medizinische Berufe • Tourismus/Hotellerie/Gastgewerbe • Diverse Berufe

			   Security-Package: 2 Erscheinungsdaten des gleichen Inserates innerhalb von 6 Wochen mit 75% Rabatt auf die
			   die 2. Schaltung.
		  Gesuche	 mind. 2-spaltig, Minimalvolumen 50 mm		  03.66	 6.16
	 Immobilien		  gradspaltig, Minimalvolumen 50 mm		  03.77	 6.16
	 Immobilien Plus (Mo)		  70% Rabatt, wenn in der vorangegangenen Woche das gleiche Inserat unter den Immobilien 	erschienen ist.

			   Vermietung oder Verkauf jeweils: • Stadt Luzern • Agglo. Luzern • Kanton Luzern • Kantone UR/SZ/OW/NW • Kanton Zug •
			   übrige Schweiz • Ausland • Geschäftsräume • Ferien; Mietgesuche oder Kaufgesuche jeweils: • Geschäftsräume • Ferien

	 Fahrzeuge		  gradspaltig, Minimalvolumen 50 mm		  03.66	 6.16
			   • Autos • Motorräder • Boote • Fahrzeug-Zubehör/Anhänger

	 Traueranzeigen		  5- oder 10-spaltig	 exkl. Bote der Urschweiz		  03.29	 3.62
			   5- oder 10-spaltig                 exkl. Zuger Zeitung und Bote der Urschweiz	 02.45	 2.70
			   Print-to-Online: Zeitungs-Inserat zusätzlich auf Traueranzeigenportal: Fr. 80.–
	 Gewusst wo		  gradspaltig, Minimalvolumen 50 mm		  03.66	 6.16
	 Rendez-vous		  gradspaltig, Minimalvolumen 50 mm		  03.66	 6.16
	 Geschäftsverbindungen	 Minimalvolumen 50 mm			   03.66	 6.16
	 Finanzen		  Minimalvolumen 50 mm			   03.66	 6.16
	 Anlagefonds		  1-spaltig (56 mm breit), nur Fliesssatz		  01.80	 4.30
			   Fondseintrag total 2 mm pro Zeile, Logo max. 10 mm hoch

			   Belegungsmöglichkeiten Di - Fr, Di - Sa, Sa; einzelne Wochentage ausser Samstag können nicht belegt werden

	 Buntes Allerlei		  2-spaltig, Minimalvolumen 50 mm		  03.66	 6.16
	 Vermischtes		  Fliesssatz: 42 Anschläge pro Zeile, max. 8 Zeilen, ohne fett/kursiv, pro Zeile              60.–
			   • Massage/Sauna/Solarium • Studios • HotLine (0906-Nummern) • Begleitservice



Publireportagen	 PR-Seiten über Firmen, Jubiläen, Tag der offenen Tür, Eröffnungen, Vernissagen, usw.

	 Fixformate		  Format	             			   farbig

	 1/1 Seite		  291 x 428 mm				    Fr. 20 900.–
	 1/2 Seite		  291 x 208 mm				    Fr. 13 000.–

Zusatzkosten für Journalist/Fotograf, wenn Text/Fotos nicht geliefert werden (Verrechnung erfolgt durch den Verlag Luzerner Zeitung AG).

	 Bestimmungen

	 Am Kopf einer Publireportage wird der Titel «PubliReportage» von der Zeitung eingesetzt
	 Kein 6-spaltiger Seitenumbruch (Unterscheidung vom redaktionellen Inhalt muss gewährleistet sein)
	 Serifenlose Schrift (z.B. Univers)
	 Annahmeschluss 5 Arbeitstage vor Erscheinen; Publireportage muss vor Erscheinen zum OK vorgelegt werden

3	 Anzeigenpreise
	 Individualformate,
	 Publireportagen



Memosticks	 Titel	 Format			   farbig

	 Luzerner Zeitung Gesamtausgabe	 76 x 76 mm			   Fr. 26 500.–
	 Luzerner Zeitung Lokalausgabe	 76 x 76 mm			   Fr. 18 300.–
	 Preise 1- oder 2-seitig inkl. technische Kosten (Papier, Druck, Aufkleben, etc.).

Prospektbeilagen	 Auflagen						      anzuliefern

	 Luzerner Zeitung Gesamtausgabe					     126 000 Expl.
	 Luzerner Zeitung Lokalausgabe						      74 000 Expl.
 
						      über 50	 über 75	 über 100	 über 125
	 Preise				   bis 50g	 bis 75g	 bis 100g	 bis 125g	 bis 150g

	 Luzerner Zeitung Gesamtausgabe	 Fr. 42 400.–	 Fr. 49 900.–	 Fr. 57 400.–	 Fr. 67 700.–	 Fr. 75 200.–
	 Luzerner Zeitung Lokalausgabe		  Fr. 28 300.–	 Fr. 33 400.–	 Fr. 38 400.–	 Fr. 44 800.–	 Fr. 49 900.–

						      über 50	 über 75	 über 100	 über 125
	 Preise	pro 1000 Expl.		  bis 50g	 bis 75g	 bis 100g	 bis 125g	 bis 150g

	 Luzerner Zeitung Gesamtausgabe	 Fr. 336.50	 Fr. 396.05	 Fr. 455.55	 Fr. 537.30	 Fr. 596.85
	 Luzerner Zeitung Lokalausgabe		  Fr. 382.45	 Fr. 451.35	 Fr. 518.90	 Fr. 605.40	 Fr. 674.30
	 Prospektbeilagen über 150g bitte anfragen.

	 In der Prospektbeilage enthaltene Fremdinserate werden pro Fremdanzeigenseite/-sujet zusätzlich mit Fr. 4 180.– (20% einer 1/1 Seite farbig) verrechnet.

	 Anlieferung Prospekte

	 3 Arbeitstage vor Erscheinen (zu früh angelieferte Prospekte werden abgewiesen)
	 Luzerner Zeitung AG, c/o Ringier Print Adligenswil AG, Warenannahme 2, Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil
	 Bei Buchung von Gesamtausgabe Anteil von 18'000 Expl. an: Bote der Urschweiz AG, Druckzentrum Steinbislin, 6423 Seewen
	 Mit Vermerk, für welchen Titel die Beilage bestimmt ist

	 Technische Richtlinien für das Einstecken von Prospektbeilagen

	 Maximalformat 235 x 320 mm
	 Weitere Infos unter www.luzernerzeitung.ch/werbung



Prospektstrassen	 Umfang/Preise 		  4 Seiten	 8 Seiten	 12 Seiten	 16 Seiten	 20 Seiten	 24 Seiten

	 Luzerner Zeitung Gesamtausgabe	 Fr. 45 000.–	 Fr. 45 700.–	 Fr. 47 200.–	 Fr. 55 900.–	 Fr. 58 000.–	 Fr. 66 700.–
	 Luzerner Zeitung Lokalausgabe	 Fr. 30 000.–	 Fr. 30 500.–	 Fr. 31 500.–	 Fr. 37 300.–	 Fr. 38 800.–	 Fr. 44 500.–
	 Preise inkl. Farbe, Porto und Druck. Zeitungsrotationsdruck. Papier bei 4 Seiten 60 gm2 Edelweiss, bei 8 Seiten 49 gm2 Perlenpress, bei 12 Seiten und mehr 45 gm2
	 Perlenpress. Prospektstrasse über 24 Seiten bitte anfragen. Datenanlieferung und 	weitere Detailinformationen nach Rücksprache. Nicht bei der Luzerner Zeitung AG
	 gedruckte Prospektstrassen gelten als Prospektbeilagen und werden als solche verrechnet.

	 In der Prospektstrasse enthaltene Fremdinserate werden pro Fremdanzeigenseite/-sujet zusätzlich mit Fr. 4 180.– (20% einer 1/1 Seite farbig) verrechnet.

Auslandpreise	 Für ausländische Kunden und Werbeagenturen gelten die gleichen Konditionen wie für Schweizer Inserenten. Beansprucht ein ausländischer Auftrag- 
	 geber eine BK, so werden die tangierten Preise – unter Berücksichtigung der in der Schweiz üblichen Kommissionierung – entsprechend erhöht.

4	 Memosticks,
	 Prospektbeilagen,
	 Prospektstrassen



Diverse Zuschläge	 Inserat / Platzierung	 Format		  Zuschlag

	 Platzierungsvorschrift			   10%
	 Rubrikfremde Platzierungen			   10%
	 Inserate auf Folgeseiten			   10%
	 Multieck-Inserate		  mind. 6 Ecken; bei Diagonalen wird der Freiraum auch berechnet	 20%
	 Satelliten-/Mehrfachinserate	 gradspaltig, Zuschlag auf Gesamtvolumen		  20%
	 Sujetsplit		  pro Inserat (Erscheinungsdatum)		  10%
	 Panorama		  mind. 12-spaltig 50 mm hoch (inkl. Bundüberlauf)	 2 Spalten bei kleineren Formaten als 2/1 Seiten 
	 Chiffregebühr		  pro Auftrag		  Fr. 50.–
	 PrintOnline		  Kommerzielle Inserate mit Fixformat, die nicht via PrintOnline angeliefert werden; pro Auftrag	 Fr. 150.–

Umsatzrabatte Annoncen	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt

	 Fr. 10 000.–	 3%	 Fr. 100 000.–	 8%	 Fr. 0 400 000.–	 15%
	 Fr. 50 000.–	 5%	 Fr. 200 000.–	 12%	 Fr. 1 000 000.–	 20%

Rabattberechtigt sind Annoncen, Inserate auf Textseiten, Memosticks, Prospektbeilagen/-strassen sowie Zuschläge für Aufträge innerhalb von 12 Monaten; beliebiger 
Format- und Textwechsel. Anzeigen mit einem Spezialrabatt sind nicht umsatzrabattberechtigt. Separate Rabattstaffel für Stelleninserate.

Umsatzrabatte für Luzerner Zeitung Gesamtausgabe, Luzerner Zeitung Lokalausgabe, APERO, TV-Woche, Luzerner Zeitung GES/Anzeiger Affoltern, LZ Zentralschweiz,  
LZ Zentralschweiz/Einsiedler Anzeiger, Cityplus, Zentralschweiz am Sonntag, SAPHIR, PIU, ROI, ROI Spezial, Upgrade, Lebensräume und luzernerzeitung.ch sind mitein-
ander kumulierbar. Kombination Sonntagspool sowie die Regionalausgaben sind nicht mit oben erwähnten Ausgaben/Kombinationen kumulierbar.

Umsatzrabatte Stellen	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt	 Umsatz	 Rabatt

	 Fr. 050 000.–	 3%	 Fr. 150 000.–	 5%	 Fr. 350 000.–	 7%	 Fr. 0 750 000.–	 9%
	 Fr. 100 000.–	 4%	 Fr. 250 000.–	 6%	 Fr. 500 000.–	 8%	 Fr. 1 000 000.–	 10%

Rabattberechtigt sind Stelleninserate sowie Zuschläge für Aufträge innerhalb von 12 Monaten; beliebiger Format- und Textwechsel.

Stellen-Umsatzrabatte für Luzerner Zeitung Gesamtausgabe, Luzerner Zeitung GES/Anzeiger Affoltern, LZ Zentralschweiz, LZ Zentralschweiz/Einsiedler Anzeiger, 
Zentralschweiz am Sonntag sind miteinander kumulierbar. Regionalausgaben sind nicht mit oben erwähnten Ausgaben/Kombinationen kumulierbar.

Wiederholungsrabatte	 Annoncen, Felder

	 2x 3%	 3x 5%	 6x 10%	 13x 12%	 26x 15%	 52x 20%	 100x 25%
Rabatt für mehrmals erscheinende Anzeigen innerhalb von 12 Monaten und mit im voraus bekannten Erscheinungsdaten. Sujet- und Textwechsel nur bei gleichbleiben-
der Grösse und mit Volldruckmaterial. Immobilien- und Stelleninserate sind nicht wiederholungsrabattberechtigt.



5	 Zuschläge, Rabatte

Spezialrabatte	 Anzeigen mit wohltätigem Zweck

	 ZEWO-zertifizierte Institutionen	 Annoncen (ausgenommen Stelleninserate): 50%	 Prospektbeilagen/Memosticks: 30%
	 Andere wohltätige Institutionen	 Annoncen (ausgenommen Stelleninserate): 25%	 Prospektbeilagen/Memosticks: 20%

Anzeigen/Prospekte/Memosticks mit einem Spezialrabatt sind nicht umsatz- oder wiederholungsrabattberechtigt. JUP I/BK I wird gewährt. 

Konzernabschlüsse	 Konzernabschluss-Rabatt auf kommerzielle Anzeigen. Richtlinien siehe www.vsw-assp.ch/d/richt.htm

Kommissionierung	 Beraterkommission BK I bzw. Jahresumsatzprämie JUP I
	 5% BK für anerkannte Werbe-/Mediaagenturen oder 2 bis 5% JUP für Werbeauftraggeber gemäss JUP-Vereinbarung. Nicht BK- oder JUP-berechtigt sind
 	 Rubrikanzeigen.



Erscheinungsweise	 6x wöchentlich Montag bis Samstag

Annahmeschlüsse	 Ausgabe	 Annahmeschluss	 Zeit	 Ausgabe	 Annahmeschluss	 Zeit

	 Montag	 Freitag	 9.00 Uhr	 Stellen
	 Dienstag	 Freitag	 16.00 Uhr	 Dienstag	 Freitag	 16.00 Uhr
	 Mittwoch	 Montag	 16.00 Uhr	 Freitag	 Dienstag	 17.00 Uhr
	 Donnerstag	 Dienstag	 16.00 Uhr	 Samstag	 Donnerstag	 16.00 Uhr
	 Freitag	 Mittwoch	 16.00 Uhr	 Traueranzeigen
	 Samstag	 Donnerstag	 16.00 Uhr	 Dienstag bis Samstag	 Vortag	 15.00 Uhr
				    Montag	 Freitag	 15.00 Uhr

Reservation/Abbestellungen	 Werbemittel	 Annahmeschluss

	 Prospektbeilagen	 15 Arbeitstage
	 Prospektstrassen	 15 Arbeitstage
	 Memosticks	 10 Arbeitstage

Probeabzüge	 3 Arbeitstage vor Annahmeschluss

Rubriken	 Inseraterubrik / Erscheinung	 Mo	 Di	 Mi	 Do	 Fr	 Sa	 Grössenvorschrift

	 Stellen		  •			   •	 •	 mind. 2-spaltig
	 Immobilien	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 gradspaltig
	 Fahrzeuge					     •		  gradspaltig
	 Traueranzeigen	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 5- oder 10-spaltig
	 Gewusst wo/Veranstaltungen	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 gradspaltig
	 Rendez-vous/Bekanntschaften						      •	 gradspaltig
	 Geschäftsverbindungen	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 mind. 2-spaltig
	 Finanzen	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 mind. 2-spaltig
	 Buntes Allerlei	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 2-spaltig
	 Vermischtes/Erotik	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 2-spaltig

Mindestvolumen 50 mm



6	 Termine, Rubriken,
	 Formate

Formate	 Zeitung	 Breite x Höhe	 Fakturiertes Volumen

	 Zeitungsformat	 320 x 470 mm
	 1/1 Seite Satzspiegel	 291 x 438 mm	 4 400 mm
	 2/1 Seiten Panorama Satzspiegel	 611 x 438 mm (Bundüberlauf 29 mm)	 8 800 mm
	 Tabloidformat	 235 x 320 mm
	 1/1 Seite Satzspiegel Tabloid	 208 x 290 mm	 2 030 mm
	 2/1 Seiten Panorama Satzspiegel Tabloid	 440 x 290 mm (Bundüberlauf 30 mm)	 4 060 mm

Spaltenbreiten	 Annoncen	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

	 mm	 –	 56	 86	 115	 144	 174	 203	 232	 –	 291
Formatvorschriften:	 9-spaltige Anzeigen werden 10-spaltig platziert und seitenbreit verrechnet.

	 Panorama	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 22

	 mm	 317	 347	 376	 405	 435	 464	 494	 523	 552	 611
Bundüberlauf von 29 mm ist in den Formatangaben inbegriffen.

	 Reklamen	 1	 2	 3	 4	 5	 6

	 mm	 45	 94	 143	 192	 242	 –



Bücher
Feld

45 x 50 mm

Zentralschweiz

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Kanton Luzern

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Region Luzern

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Stadt Luzern

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Wirtschaft

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Ausland

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

SchweizTagesthema
Textanschuss

291 x 50 mm

Zeitungsaufbau,	 1. Bund
Platzierungen auf Textseiten

	 2. Bund

	 3. Bund

*Nur Lokalausgabe möglich

Auftakt Markt
Fussfeld

45 x 50 mm

Textanschluss
291 x 50 mm

Börse
Feld

120 x 49 mm

Nur Lokalausgabe möglich

Auftakt Region
Fussfeld

45 x 50 mm

Textanschluss
291 x 50 mm

Nur Lokalausgabe möglich Nur Lokalausgabe möglich Nur Lokalausgabe möglich

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Textanschluss:
291 x 155 mm

Front
Kopffeld*
60 x 25 mm

Fussfeld
45 x 50 mm

Textanschluss
291 x 50 mm

Rätsel
Feld Kreuzworträtsel

88 x 58 mm

Fussfeld
115 x 75 mm

Wetter
Feld links
54 x 72 mm

Feld Ratgeber
45 x 153 mm



Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Sport

7	 Zeitungsaufbau,
	 Platzierungen

Bei gleichzeitiger Belegung des Textanschlusses und des Fussfeldes auf den Bundauftaktseiten erscheint das Fussfeld oberhalb des Textanschlusses, in Ausnahmefällen 
links auf der Bundauftaktseite des 3. Bundes.

Montag-Ausgabe: 1. Bund Überregional, 2. Bund Regional, 3. Bund Sport.

Inserate auf Textseiten sowie weitere reservierbare Anzeigen bitte anfragen.

	 Definition Lokalausgabe siehe Blatt 11.

	 4. Bund

Auftakt Sport
Fussfeld

45 x 50 mm

Textanschluss
291 x 50 mm

Schauplatz
Fussfeld

114 x 51 mm

TV/Radio
Feld

65 x 80 mm



Technische Daten	 Datenherstellung durch Kunde als PDF/X-3 (Branchenstandard)

	 Bilder und Logos	 Optimal mind. bei 200 dpi erstellen
	 Schriften	 Alle verwendeten Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln
		  Optimal PostScript Typ1-Schriften verwenden
	 Inserategrösse	 Übereinstimmung mit gebuchter Grösse (Produktionsformat)
	 Farben	 Farbige Inserate CMYK-definiert anliefern (nie RGB oder LAB; Pantone-Umwandlung durch Verlag)
	 Datenprüfung	 Gemäss Gratis-Prüfprofilen und Settings von pdfx-ready.ch
		  Fehlerhafte Daten müssen neu angeliefert werden oder sie werden durch den DTP-Service der 
		  Premedia-Produktion (LZ Print) gegen Verrechnung neu aufbereitet
	 Korrektur-Anpassungen	 Pro Datei Fr. 20.–

Achtung: Keine DCS2-Formate verwenden. Diese verhindern die Generierung korrekter PDF/X-3-Dateien.

	 Datenherstellung durch die Premedia-Produktion (LZ Print)

	 Teildruckmaterial	 In folgenden branchenüblichen Programmen anliefern:
		  InDesign, Illustrator, Photoshop (Adobe CS), QuarkXPress, Word (MS Office)
	 Bilder und Logos	 Alle verwendeten Quelldateien in den Formaten tif, eps, jpg oder pdf mitliefern
	 Schriften	 Alle verwendeten Schriften einbetten oder mitliefern
		  Optimal PostScript Typ1-Schriften verwenden
	 Gestaltungsvorlage	 Durch einen Papierausdruck oder separater Datei visualisieren
	 Kreationskosten	 Nach Aufwand Fr. 120.– pro Stunde, mind. Fr. 80.– pro Datei

	 Datenübermittlung

	 Via Email	 Übermittlung der Dateien an die Email-Adresse des Kundenberaters oder an inserate@lzmedien.ch
	 Via Datenträger	 Per Post an die Filialadresse Ihres Kundenberaters
	 Beschriftung	 Auftraggeber, Absender mit Telefonnummer, Inseratgrösse, Titel, Erscheinungsdatum, Betreff



8	 Technische Daten
	

	 Druck-Spezifikationen

	 Produktion	 Gemäss ISO 12647-3 (2005)
	 Druck	 Coldset (vollständiger 4-Farben-Druck)
	 Papier	 42.5 g/m2 (Standard-Zeitungspapier)
	 Rasterweite	 48 l/cm (Inputauflösung optimal 200 ppi für Bilder)
	 Minimale Punktgrösse	 5% (erstdruckender Ton)
	 Maximale Punktgrösse	 90% (letztdruckender Ton, darüber = Vollton)
	 Maximaler Farbauftrag	 220%
	 Tonwertzunahme	 26% (bei 50%; Toleranz +/-3%)
	 Richtwert Vollton	 Cyan, Magenta, Yellow: 0.90 / Schwarz: 1.1 (Toleranz +/- 0.3)

	 Toleranz bei Zeitungsdruck

	 Passdifferenzen	 0.3 mm zwischen zwei Farben
	 Farbunterschiede	 Zwischen Pantone-Farben und CMYK-Darstellung

Die Luzerner Zeitung behält sich vor, RGB Pantone- und Signalfarben im 4-Farben-Druck aufzubauen. Mit leichten Abweichungen in der farblichen Darstellung ist in 
solchen Fällen zu rechnen. Bei Farbanzeigen wird keine Farbexklusivität auf einer Seite gewährleistet.

	 Technische Koordination

	 Martha Hopp, Tel. 041 429 59 65, tklu@lzmedien.ch



Auflage	 Titel		  Grossauflage	 Exemplare

	 Total verbreitete Auflage Luzerner Zeitung Gesamtausgabe		  120 239
		  Luzerner Zeitung Lokalausgabe		  71 171
		  Zuger Zeitung	 32 000	 16 092
		  Nidwaldner Zeitung	 14 800	 7 273
		  Obwaldner Zeitung	 11 700	 5 270
		  Urner Zeitung	 9 500	 3 422
		  Bote der Urschweiz		  17 011
	 Auflage WEMF-Beglaubigung 10.2016. (Grossauflage nicht WEMF-beglaubigt).



	

Verbreitung	 Kanton	 Bezirk	 Haushaltungen	 Exemplare	 Abdeckung

	 Zentralschweiz		  336 415	 110 563	 32.9%
	 Luzern		  190 247	 61 370	 32.3%
		  Entlebuch	 009 954	 003 245	 32.6%
		  Hochdorf	 031 654	 010 711	 33.8%
		  Luzern Land	 045 369	 015 709	 34.6%
		  Luzern Stadt	 49 355	 14 369	 29.1%
		  Sursee	 031 232	 011 479	 36.8%
		  Willisau	 022 683	 005 857	 25.8%
	 Uri		  016 529	 005 637	 34.1%
	 Innerschwyz		  031 435	 0014 747	 46.9%
		  Gersau	 000 1 106	 000 505	 45.7%
		  Küssnacht a.R.	 006 008	 002 013	 33.5%
		  Schwyz	 024 321	 0012 229	 50.3%
	 Obwalden		  016 966	 005 496	 32.4%
	 Nidwalden		  020 892	 007 224	 34.6%
	 Zug		  060 346	 016 089	 26.7%
	 Aargau	 Muri	 015 110	 001 260	 8.3%
	 Quelle: Verbreitungsdaten der Schweizer Presse VSW 2016.

9	 Auflage, Verbreitung



Leserdaten	 Verbreitungsgebiet		  Grundgesamtheit	 Projektion	 Reichweite

	 Deutschschweiz		  4 712 000 Personen	 297 000 Leser	 6.3%
	 Zentralschweiz (WG’s 21/24/25)		  0559 000 Personen	 0293 000 Leser	 52.5%
	 Kanton	 Luzern	 318 000 Personen	 160 000 Leser	 50.5%
		  Uri	 29 000 Personen	 12 000 Leser	 40.8%
		  Innerschwyz	 55 000 Personen	 40 000 Leser	 72.8%
		  Obwalden	 30 000 Personen	 16 000 Leser	 53.1%
		  Nidwalden	 35 000 Personen	 22 000 Leser	 62.6%
		  Zug	 92 000 Personen	 43 000 Leser	 46.9%
	 Agglomeration Luzern		  184 000 Personen	 97 000 Leser	 52.6%

	 1000-Leser-Preis			   farbig

	 1/1 Seite Brutto				    Fr. 70.42

	 Soziodemografische Merkmale	 Projektion	 Reichweite	 Struktur	 Affinität

	 Leser in der Zentralschweiz		  293 000	 52.5%	 100%	 100
	 Geschlecht	 Männer	 138 000	 48.7%	 47%	 93
		  Frauen	 156 000	 56.3%	 53%	 107
	 Alter	 14 bis 19 Jahre	 14 000	 29.6%	 5%	 56
		  20 bis 29 Jahre	 35 000	 38.2%	 12%	 73
		  30 bis 39 Jahre	 32 000	 39.3%	 11%	 75
		  40 bis 49 Jahre	 57 000	 47.6%	 20%	 91
		  50 bis 59 Jahre	 50 000	 63.5%	 11%	 121
		  60 bis 69 Jahre	 56 000	 72.1%	 19%	 137
		  70 Jahre und älter	 49 000	 79.0%	 17%	 151
	 Schulbildung	 Obligatorische Schule	 58 000	 50.1%	 20%	 96
		  Mittelschule	 152 000	 52.8%	 52%	 101
		  Hochschule	 84 000	 53.5%	 29%	 102



	 Berufliche Stellung	 Selbständige	 29 000	 56.8%	 10%	 108
		  Angest. m. Vorgesetztenfunk.	 65 000	 49.2%	 22%	 94
		  Angest. o. Vorgesetztenfunk.	 94 000	 47.9%	 32%	 91
		  In Ausbildung/Lehre	 14 000	 41.2%	 5%	 79
		  nicht Erwerbstätige	 92 000	 62.5%	 31%	 119
	 Lebenswelten	 Learners	 19 000	 32.1%	 6%	 61
		  Young Nokids	 32 000	 35.3%	 11%	 67
		  Young Withkids	 30 000	 42.6%	 10%	 81
		  Nokids	 80 000	 60.5%	 27%	 115
		  Withkids	 62 000	 54.1%	 21%	 103
		  Pensioners	 70 000	 76.4%	 24%	 146
	 Haushalteinkommen	 bis Fr. 3 999.–	 41 000	 55.3%	 14%	 105
		  Fr. 4 000.– bis Fr. 5 999.–	 61 000	 51.4%	 21%	 98
		  Fr. 6 000.– bis Fr. 7 999.–	 63 000	 53.8%	 22%	 103
		  Fr. 8 000.– bis Fr. 9 999.–	 54 000	 52.6%	 19%	 100
		  Fr. 10 000.– bis Fr. 14 999.–	 55 000	 49.3%	 19%	 94
		  über Fr. 15 000.–	 18 000	 55.1%	 6%	 105
	 Siedlungsart	 Agglo-Hauptkern	 120 000	 49.0%	 41%	 93
		  Agglo-Nebenkern und -Gürtel	 42 000	 54.5%	 14%	 104
		  Ausserhalb Agglomeration	 131 000	 55.5%	 45%	 106
	 Quelle: MACH Basic/Consumer 2016-2

10	Leserdaten



	 Annoncen Fixformate	 Format			   farbig

	 1/1 Seite		  291 x 438 mm (Publireportage 291 x 428 mm)			   Fr. 15 100.–
	 1/2 Seite		  291 x 218 mm (Publireportage 291 x 208 mm)			   Fr. 09 400.–
	 1/4 Seite		  291 x 108 mm oder 144 x 218 mm			   Fr. 04 900.–
	 2/1 Seiten Panorama	 611 x 438 mm			   Fr. 30 200.–

	 Textanschlüsse Fixformate	 Platzierung	 Format			   farbig

	 1/2 Seite			   291 x 218 mm			   Fr. 12 200.–
	 Bundauftakt		  3. Bund am Fuss	 291 x 50 mm			   Fr. 03 600.–
	 Junior Page			   174 x 218 mm				    Fr. 10 200.–

	 Individualformate	 Format                                                      	 Fr./mm	 schwarz/weiss	 farbig

	 Annoncen		  Minimalvolumen 50 mm	 0	 2.45	 04.70
	 Inserat auf Textseite
	 - Textanschluss		  10-spaltig, mind. 50 mm, max. 220 mm hoch		  03.68	 05.93
	 - Reklame		  1- bis 5-spaltig, mind. 25 mm hoch		  012.26	 14.51

	 Felder		  Platzierung	 Format	 farbig

	 Kopffeld		  1. Bund Frontseite, rechts	 60 x 25 mm	 Fr. 1 090.–
	 Fussfeld		  3. Bund Auftaktseite, rechts	 45 x 50 mm	 Fr. 0 590.–

	 Marktplatz		  Format                                               	 pro Modul	 schwarz/weiss	 farbig

	 1 Modul		  56 x 25 mm			   Fr. 80.–	 Fr. 190.–
Module können zu einer beliebigen viereckigen Fläche zusammen gesetzt werden. Mindestens 1 Modul, maximal 21 Module.

1. Modul 25 mm hoch, jedes weitere 28 mm.

Lokalausgabe
Für Inserenten mit Firmensitz und 
eventuell Niederlassung(en) im Kan-
ton Luzern, Gemeinden Alpnach, 
Hergiswil, Küssnacht a.R., Stans-
stad oder Muri, die ausserhalb des 
definierten Gebietes keine weite-
re Niederlassung haben, sowie 
für Inserenten, die ausserhalb des 
definierten Gebietes nicht werben 
dürfen oder Verkaufsstandorte mit 
unterschiedlichem Produktesorti-
ment haben. Keine Rubrikinserate 
ausgenommen Veranstaltungen.

55 mm
114 mm

172 mm
231 mm

290 mm

Marktplatz

25 mm

53 mm

81 mm

109 mm

137 mm

165 mm

193 mm

221 mm

249 mm

277 mm

305 mm

333 mm

361 mm

389 mm

417 mm



11	Lokalausgabe LZ,
	 Regionalausgaben

	 6x wöchentlich Montag bis Samstag

	 Annahmeschluss	 Montag: Freitag 9.00 Uhr    Dienstag bis Samstag: 2 Arbeitstage 16.00 Uhr    Traueranzeigen: Vortag 16.00 Uhr

	 	 Grossauflage	 Normalauflage
	 Annoncen Fixformate	 Format	 farbig	 farbig

	 1/1 Seite		  291 x 438 mm	 Fr. 08 000.–	 Fr. 06 600.–
	 1/2 Seite		  291 x 218 mm	 Fr. 04 400.–	 Fr. 03 600.–
	 1/4 Seite		  291 x 108 mm oder 144 x 218 mm	 Fr. 02 300.–	 Fr. 01 900.–
	 2/1 Seiten Panorama	 611 x 438 mm	 Fr. 16 000.–	 Fr. 13 200.–

	 Textanschluss Fixformat	 Platzierung	 Format	 Grossauflage	 Normalauflage

	 Bundauftakt farbig		  3. Bund, am Fuss	 291 x 50 mm	 Fr. 1 900.–	 Fr. 1 500.–

		  Grossauflage	 Normalauflage
	 Inserate Individualformate	 Format                                    Fr./mm	 schwarz/weiss	 farbig	 schwarz/weiss	 farbig

	 Annoncen		  Minimalvolumen 50 mm	 1.62	 2.42	 1.20	 2.00
	 Inserat auf Textseite
	 - Textanschluss		  10-spaltig, mind. 50 mm, max. 220 mm hoch	 2.43	 3.23	 1.80	 2.60
	 - Reklame		  1- bis 5-spaltig, mind. 25 mm hoch	 6.48	 7.28	 4.80	 5.60
	 Stellenangebote		  mind. 2-spaltig, Minimalvolumen 50 mm	 1.86	 2.66	 1.38	 2.18
			   Print-to-Online: Zeitungs-Inserat zusätzlich auf Stellenportal: 4 Wochen Fr. 300.–
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Sie kürt sich zur Sprintkönigin
Leichtathletik 2016 ist das Jahr vonGéraldine Frey. Die 19-jährige

Zugerin holt sich die Junioren-Meister-Titel über 60, 100 und 200Meter.

Stefanie Barmet
regionalsport@luzernerzeitung.ch

2016 stand Géraldine Frey an
Schweizer-Junioren-Meister-
schaften gleichdreimal zuoberst
auf demPodest. NachGold über
60Meter in der Halle Ende Feb-
ruar konnte sie vor einerWoche
in Langenthal sowohl das Ren-
nen über 100wie auch über 200
Meter souverän für sichentschei-
den. «Die Titel über 60 und 100
Meter wollte ich unbedingt ge-
winnen, derjenige über 200Me-
ter war jedoch überraschend.»

Bei ihremWechsel vomWasser-
ball und dem Geräteturnen zur
Leichtathletik sei der Sprint von
Anfang an das gewesen, was sie
am besten konnte. Inzwischen
geniesst der Sport einen extrem
hohen Stellenwert im Leben der
19-Jährigen. «Zuerst kommen
die Schule, Freunde und die Fa-
milie. Aber gleich danach folgt
die Leichtathletik, wofür ich auf
vieles verzichte.»

Anfang Jahr standdieBestzeit
derZugerinnochbei 11,99Sekun-
den,diejenigeüber200Meterbei
25,46 Sekunden. 2016 steigerte
sie sich auf 11,81 und 24,50 Se-
kunden. Damit knackte sie über
100MeterdenZugerRekordvon
11,98 Sekunden.Die angestrebte
Limite fürdie Junioren-Weltmeis-
terschaftenverpasste sie lediglich
um eine Hundertstelsekunde.
«DaswardasgrössteÄrgernisder
vergangenenSaison. Ichbinüber-
zeugt, dass ich eine Zeit unter
11,80Sekunden indenBeinenge-

habt hätte, jedoch spielte das
Wetter nicht mit.» Wegen des
knappen Verpassens ihres Ziels
Trübsal zu blasen, würde nicht
zur 19-Jährigenpassen. «Für ein-
mal war dasGlück nicht aufmei-
ner Seite, beim nächsten Mal
sieht es wieder anders aus.»

Als Erfolgsfaktoren für ihren
Leistungssprung nennt Géraldi-
ne Frey in erster Linie den Spass
am Training. «Wenn man die
richtigen Leute um sich herum
hat und gerne ins Training geht,
stellt sich der Erfolg von allein
ein.»ZumUmfeld zählt dasTrai-
nerduo Cyrill Arnet und Petra
Zimmermann,das seineAthleten
langfristig und behutsam auf-
baut. Einmal pro Woche leitete

Ex-Sprint-Nationaltrainer Lucio
Di Tizio ein Techniktraining.
«Das half mir extrem, meinen
Laufstil zu verbessern.»DasFas-
zinierende am Sprint sei die Tat-
sache, dass alles zumselbenZeit-
punkt zusammenspielen müsse.
«Fehler kosten Zeit. Zudem ist
der 100-Meter-SprintdieKönigs-
disziplin der Leichtathletik. Vor
dem Start bin ich extrem nervös
undversuche, dieseNervosität in
positive Energie umzuwandeln.
Das Gefühl nach einem guten
Rennen imZiel istmegacool und
macht glücklich. Dann weiss
man, wofür man trainiert.» Als
Stärke bezeichnet sie die Start-
phase. «In der Mitte und hinten
raushabe ichnochvielVerbesse-
rungspotenzial.»

MitEhrgeizund
Lebensfreude

2017 locken mit den U-23-Euro-
pameisterschaften neue Ziele.
«Ichmöchtemichsowohlmitder
Staffelwieauch imEinzel fürdie-
sen Grossanlass qualifizieren.»
Voraussichtlich istdafüreineZeit
von 11,85 Sekunden gefordert –
eineLimite,dieGéraldineFrey in
dieser Saison bereits zweimal
unterbotenhat.Langfristigmöch-
te sie sich für das nationale Staf-
felprojektderAktivenempfehlen
und so einmal an Europa- und
Weltmeisterschaften teilnehmen
oder vielleicht sogar an Olympi-
schen Spielen starten.

Géraldine Frey beschreibt
sich selbst als lebensfreudig und
ehrgeizig, Eigenschaften, die ihr
sowohl im Sport wie auch in der
Ausbildungzugutekommen.«Ich
hatte keineMühe, Sport undMa-
turaunter einenHut zubringen.»
Nach einemZwischenjahr strebt
sie ein Medizin- oder Sportstu-
dium an.

Zwei SarnerinnenmeisternAbenteuer in derWalliserBergwelt
Mountainbike Ein besonderes Erlebnis ist das Swiss Epic imWallis – auch für das Frauenteammit JeanetteMayr
undNadège Vetterli. Die beidenObwaldnerinnen beenden die etwas leichtere Version «Flow» auf demPodest.

AmvergangenenSamstagging in
Verbier das 3. Perskindol Swiss
Epic zu Ende, mit 360 km und
12 500 Höhenmetern ein an-
spruchsvolles Bike-Rennen mit
Abenteuercharakter in der gran-
diosen Walliser Bergwelt. Auch
die etwas leichtere Version
«Flow», inder JeanetteMayrund
Nadège Vetterli starteten, hatte
es in sich. Obwohl gewisse An-
stiegemit Shuttles undBergbah-
nenzurückgelegtwurden, galt es
auf den sechs Etappen von Zer-
matt nach Verbier insgesamt
stattliche 280kmund8000Hö-
henmetermit 15 600Tiefenme-
tern auf technischen Singletrails
zu bewältigen.

«Es war spannend und kräf-
teraubend», erzählt Jeanette
Mayr (44), diewie ihre 32-jährige
Teampartnerin bereits Swiss-
Epic-Erfahrung hatte. «Bergauf
war ich etwas stärker, Nadège ist
bergab schneller, trotzdem sind

wir immer zusammen gefahren.
Sokonntenwirunsbestensunter-
stützen.» Nicht nur mit Worten,
sondernauchmitTaten.Bergauf
zog jeweils die Stärkere die
Schwächere, indemsichLetztere
am Rucksack der Ersteren fest-
hielt. Und talwärts klemmte sich
Mayr ans Hinterrad ihrer Team-
partnerin.

«WirhabendenHumor
nieverloren»

So kamen die Massagethera-
peutinunddie Ingenieurinkons-
tant und effizient über die sechs
Etappen. Für ein solchesRennen
brauche es eine guteForm,men-
tale StärkeundeinegesundePor-
tion Ehrgeiz, weiss Mayr. «Klar
mussten wir ab und zu beissen.
Aber wir haben den Humor nie
verloren, harmonierten sensatio-
nell und sind sehr happy, gesund
und pannenfrei ins Ziel gekom-
men zu sein.»

Im Shuttle und in der Berg-
bahn konnten sich die Sarnerin-
nen jeweils etwas erholen und
verpflegen. Dort trafen sie
manchmal auch auf Jeanettes

MannAnthonyMayr (43)undNa-
dèges Partner Sam Kummrow
(35), die ebenfalls in der Flow-
Version zusammen unterwegs
waren. Die beiden Frauen konn-

ten die zwei ersten unddie letzte
Etappegewinnenunderreichten
in einer Zeit von 16:40,42 Stun-
dendenzweitenSchlussrang,die
Männer trugengardenSiegnach
Hause (14:03:33).

«DerschönsteMoment ist
dieZieleinfahrt»

Zum ersten Mal am Swiss Epic
dabeiwarenAndreaundOthmar
Fässler. Die beiden 43-Jährigen
aus Hochdorf bestritten die Ori-
ginalversion mit 360 km und
12 500Höhenmetern.«Uns ist es
super gelaufen», erzählt diePfle-
gefachfrauAnästhesie. «Wir sind
über die ganzen sechs Tage sehr
konstant stark gefahren,wasuns
schon etwas stolzmacht.»

InderAbfahrt fuhrmeistAn-
drea vorne. «Weil die Trails an-
fangs staubtrocken waren, war
die Sicht fürden, derhinten fuhr,
eher schlecht. Mein Mann, der
technisch besser fährt, liess mir

deshalb auf diesen technisch an-
spruchsvollen Abschnitten den
Vortritt.» Bergauf fuhren sie,
wann immer es ging, nebenein-
ander. Der schönsteMoment sei
die Zieleinfahrt in Verbier gewe-
sen. «Gesund, ohne Defekt und
Sturz das Ziel gemeinsam zu er-
reichen, es zusammen als Team
geschafft zuhaben», sagtAndrea
Fässler, «das ist nicht selbstver-
ständlich, aber sehr schön.»Das
Ehepaar Fässler erreichte in der
Kategorie Mixed den 3. Rang
(23:21,50).

Auch der Sieg auf der Origi-
naldistanz ging zur Hälfte in die
Innerschweiz: Es gewann der Si-
lenerReto Indergand zusammen
mitLukasFlückiger ausWynigen.

Caroline Doka, Verbier
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Resultate: www.swissepic.com

Freuen sich über den Podestplatz: Jeanette Mayr (44, links)
und Nadège Vetterli (32) aus Sarnen. Bild: Swiss Epic

Porträt derWoche

Géraldine Frey
Leichtathletin

Géraldine Frey (rechts) siegt überraschend über 200Meter. Bild: Hanspeter Roos (Langenthal, 11. September)

Géraldine Frey

Geburtstag 19. Juni 1997

Geburtsort Zug

Wohnort Unterägeri

Grösse/Gewicht 172 cm/58 kg

Schule Matura an der
Kantonsschule Zug

Kader Swiss Athletics

Grösste Erfolge

2016: Junioren-
Schweizer-Meis-
terin 100 und
200 m; Junioren-
Schweizer-Meis-
terin 60 m in der
Halle. 2015:
3. Rang U-20-SM
100 m, Teilnahme
U-20-EM mit der
Staffel, Teilnahme
mit U-20-Staffel
an der Athletissi-
ma in Lausanne

Trainer
Petra Zimmer-
mann, Cyrill Arnet,
Lucio Di Tizio

Lieblingsessen/
Lieblingsgetränk

Mamas Küche/
Wasser

APERO
Das Ausgehmagazin der Zentralschweiz
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Märli-Biini Stans

Klassiker
in neuem
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Blasmusik mit
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Kunst und Musik
für guten Zweck
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Heute mit
«Das Besteaus der Zentral-schweiz»

Wir laden ein!

Eröffnung des neuen
Standorts Bau 745 in
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Ein Abend für Peter Reber
Schweizer Melodien und
Emotionen verspricht eine
Samstagabendshow zu Ehren
von Peter Reber. Andere
Stars werden seine Lieder
singen. Und einem Gast steht
Peter Reber besonders nahe.

are.Man kann ja nicht behaupten,
dass Liedermacher Peter Reber
am Schweizer Fernsehen selten
zu Ehren kommt. Dieses Jahr
etwa trat er prominent in «Hel-
lo again» sowie einem Dokfilm
im Vorfeld des Eurovision Song
Contests auf. Indes lag der Fokus

jeweils auf «Peter, Sue & Marc»,
dem legendären Trio umReber.
Nun gilt das Augenmerk einmal
ihm ganz alleine. Die zweite Sen-
dung «100% Schweizer Musik» ist
ihm gewidmet (die erste galt letz-
tes Jahr Polo Hofer). Verdient ist
das schon, denn Rebers Kombi-
nation aus eingängigen Liedern,
Samtstimme ohne jeden «Dräck»
und Image des weltumreisenden
Abenteurers vermochte viele
Schweizerinnen und Schweizer
zu faszinieren. Dies vor allem
nach der Auflösung von «Peter,
Sue & Marc» 1981. Als Einziger

aus dem Trio schaffte er eine er-
folgreiche Solokarriere und holte
für seine Alben über 40-mal Gold
und Platin.
In der TV-Show werden Anna
Rossinelli, Maja Brunner, Baschi,
Ritschi und Trauffer Hits von
Peter Reber neu interpretieren.
Nicht fehlen darf auch Rebers
Tochter Nina, die seit ihrem fünf-
ten Lebensjahr immer wiedermit
ihm zusammen aufgetreten ist.

«100% Schweizer Musik» –
Peter Reber & Friends
Samstag, 8.Oktober, 20.10Uhr, SRF1.

Peter Reber (links) wird musikalisch geehrt von Baschi, Maja Brunner, Ritschi, Trauffer und Anna Rossinelli. Bild Oscar Alessio, SRF
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VSW 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffend die vertraglichen Beziehungen zwischen 
Inserenten und Mitgliedern des Verbandes Schweizerischer Werbegesellschaften VSW 
 

 

A. ANWENDBARKEIT 
1. Geschäftsbeziehungen zu Inserenten 
1.1. Die Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen 
(Insertionsvertrag) zwischen einer Werbegesellschaft und einem Inserenten. 
Gegenüber den Werbegesellschaften handeln Werbe-, Media- oder PR-Agenturen im 
Namen und auf Rechnung des Inserenten. 
1.2. Der Insertionsvertrag beinhaltet die Publikation (Einzelaufträge, 
Wiederholungsaufträge und Mengenabschlüsse) von Inseraten, Werbebeilagen und 
Beiheftern (Inserate) durch eine Werbegesellschaft, inkl. oder exkl. Beratung, Kreation 
von Inseraten im DTP-Verfahren, Erstellung von Mediaplänen oder administrativen 
Dienstleistungen. Gegenüber den Verlagen übernehmen die Werbegesellschaften die 
Publikation der Inserate als ihre eigene Verpflichtung. 
2. Geschäftsbedingungen der Inserenten 
2.1. Die Geschäftsbedingungen werden mit Vertragsschluss Bestandteil des 
Insertionsvertrages. Gleichzeitig verzichtet der Inserent auf die Anwendung seiner 
eigenen Geschäftsbedingungen. 
B. VERTRAGSABWICKLUNG 
3. Preise 
3.1. Bezüglich Publikation gelten die jeweils gültigen Insertionstarife und Rabatte der 
Verlage, zuzüglich MWSt. 
3.2. Bezüglich Beratungs-, Kreations-, Planungs- oder administrativen 
Dienstleistungen der Werbegesellschaften gelten deren jeweils gültigen 
Dienstleistungstarife, zuzüglich MWSt. Diese sind auf den betreffenden Websites 
verfügbar. 
3.3. Änderungen der Insertionstarife, Rabatte, Dienstleistungstarife und der MWSt 
treten auch bei laufenden Publikationen sofort in Kraft. Der Inserent hat aber das 
Recht, innerhalb von zwei Wochen seit Bekanntgabe des neuen Preises vom Vertrag 
zurückzutreten. In diesem Fall hat er nur Anrecht auf den Rabatt, der gemäss 
Rabattskala der effektiv abgenommenen Menge entspricht. 
4. Zusätzliche Kosten 
4.1. Ausserordentliche Aufwendungen der Verlage oder der Werbegesellschaften, 
welche nicht in deren Insertions- oder Dienstleistungstarifen enthalten sind, können 
zusätzlich in Rechnung gestellt werden, zuzüglich MWSt. Als solche gelten auf Seiten 
der Verlage beispielsweise aufwändige Bearbeitungen von Voll-Druckmaterial. 
5. Grösse der Inserate 
5.1. Für die Rechnungsstellung massgeblich ist die in der betreffenden Zeitung 
gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie. Bei Vollvorlagen und Rahmeninseraten 
können, abhängig von der Tarifgestaltung des einzelnen Titels, zur Abdruckhöhe 2 mm 
dazugerechnet werden. 
5.2. Mehrmals erscheinende Inserate mit gleicher Vorlage oder gleichem Text werden 
alle mit der Grösse des ersterschienenen Inserates in Rechnung gestellt. 
6. Mengenabschlüsse, Mengenrabatte 
6.1. Für den Bezug von bestimmten Insertionsvolumen in mm oder Franken 
(nachfolgend Volumen) während eines bestimmten Zeitraums (Mengenabschluss) 
können die Insertionstarife Mengenrabatte vorsehen. 
6.2. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum übertroffen und dadurch eine 
höhere Rabattstufe erreicht, wird nach Ablauf des Abschlusses rückwirkend der höhere 
Rabatt vergütet. 
6.3. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum nicht erreicht, wird der zu viel 
bezogene Rabatt nachbelastet. Dem Inserenten wird dabei eine Toleranz von 3% auf 
dem vereinbarten Volumen gewährt. Die nicht bezogenen Volumen können nicht auf 
das folgende Abschlussjahr übertragen werden. 
7. Wiederholungsaufträge, Wiederholungsrabatte 
7.1. Für Inserate, die an zum voraus festgesetzten Daten unverändert erscheinen 
(Wiederholungsaufträge), können die Insertionstarife Wiederholungsrabatte vorsehen. 
7.2. Die Inserate müssen grundsätzlich unverändert erscheinen; einzig bei 
Vollvorlagen können in der Regel die Sujets gewechselt werden. 
7.3. Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauftrag 
vor Erscheinen des letzten Inserates unter den gleichen Voraussetzungen erweitert 
und damit eine höhere Stufe erreicht wird. 
8. Modalitäten Mengenabschlüsse bzw. Wiederholungsaufträge 
8.1. Für jedes Insertionsorgan muss ein separater Mengenabschluss bzw. 
Wiederholungsauftrag vereinbart werden. 
8.2. Der Mengenabschluss bzw. Wiederholungsauftrag kann grundsätzlich nur von 
einem einzelnen, rechtlich selbständigen Inserenten getätigt werden. Konzernen und 
Holdinggesellschaften kann jedoch die Treuhandgesellschaft BDO Zürich unter 
gewissen Voraussetzungen die Berechtigung zusprechen, Konzernabschlüsse zu 
tätigen. 
8.3. Die Laufdauer des Mengenabschlusses bzw. Wiederholungsauftrages beträgt 12 
Monate. Beginnt er bis und mit dem 15. eines Monats, so dauert er bis Ende Vormonat 
des folgenden Jahres; beginnt er zwischen dem 16. und dem Ende eines Monats, so 
läuft er bis Ende des laufenden Monats des folgenden Jahres. 
8.4. Grundsätzlich gilt für die ganze Laufdauer der gleiche Rabattsatz. 
9. Verlegerrecht 
9.1. Die Verlage behalten sich vor, Änderungen der Inseratinhalte zu verlangen oder 
Inserate ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
9.2. Die Verlage können aus technischen Gründen für bestimmte Daten 
vorgeschriebene, aber dem Inhalt nach nicht unbedingt termingebundene Inserate 
ohne vorherige Benachrichtigung um eine Ausgabe vor- oder zurückverschieben. 
9.3. Die Verlage können Inserate mit der Bezeichnung «Inserat» versehen, um sie 
vom redaktionellen Teil abzugrenzen. 
9.4. Die Verlage können grundsätzlich über die Platzierung der Inserate bestimmen. 
Platzierungswünsche des Auftraggebers können nur unverbindlich entgegengenommen 
werden. Für eingehaltene Platzierungsvorschriften wird der festgelegte Preis erhoben. 
9.5. Aufträge für Werbebeilagen und Beihefter sind für die Verlage erst nach 
Genehmigung eines Musters bindend. 
10. Chiffreinserate 
10.1. Die Werbegesellschaft verpflichtet sich zur Wahrung des Chiffregeheimnisses. 
Vorbehalten bleiben namentlich folgende Fälle: Die Werbegesellschaft kann in 
begründeten Fällen 
• Justiz- oder Verwaltungsbehörden 
• Personen, die einem Chiffreinserenten ihre Personendaten mitgeteilt haben und im 
Nachhinein wegen nicht zurückgesandter Unterlagen ihr Auskunftsrecht wahrnehmen 
wollen, die Identität des Chiffreinserenten bekannt geben. 
10.2. Die Werbegesellschaft braucht insbesondere Werbesendungen, Vermittlungs- 
und anonyme Angebote nicht an den Chiffreinserenten weiterzuleiten. Zu diesem 
Zweck kann sie eingehende Angebote öffnen und überprüfen. 
10.3. Für Chiffreinserate wird pro Auftrag eine Gebühr erhoben. Ausserordentliche 
Aufwendungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 
10.4. Die Verantwortung für die Rücksendung von Dokumenten obliegt dem 
Chiffreinserenten. 
11. Probeabzüge 
11.1. Auf Anfrage können Probeabzüge für kommerzielle Inserate geliefert werden, 
sofern die Druckunterlagen mindestens 3 Kalendertage vor Annahmeschluss eintreffen. 

11.2. Für Vollvorlagen wird kein Probeabzug geliefert. 
12. Druckmaterial 
12.1. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Verlag bzw. die Werbegesellschaft für herkömmlich 
oder digital geliefertes Druck- und Datenmaterial (Reinzeichnungen, Filme, Fotos usw.) weder 
aufbewahrungs- noch rückgabepflichtig. 
13. Zahlungskonditionen 
13.1. Für die Publikation von Gelegenheitsinseraten gilt Barzahlung oder eine Zahlungsfrist von 
10 Kalendertagen. 
13.2. Für die Publikation aller übrigen Inserate gilt eine Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen ohne 
Skontoabzug. 
13.3. Der Inserent fällt nach Ablauf der Zahlungsfristen gemäss 13.1 bzw. 13.2 umgehend in 
Verzug. In der Folge erhebt die Werbegesellschaft einen Verzugszins von 10%. Zudem kann die 
Werbegesellschaft für alle zukünftigen Aufträge Vorauszahlung verlangen bis alle gebuchten 
Inserate bezahlt worden sind. 
13.4. Fällt der Inserent nach 13.3 in Verzug, so werden ihm für das zweite und letzte 
Erinnerungsschreiben der Werbegesellschaft CHF 50.00 in Rechnung gestellt. 
13.5. Bei Betreibung, Nachlassstundung oder Konkurs entfallen Rabatte und allfällige Beratungs- 
und Vermittlungsprovisionen. 
13.6. Der Inserent verzichtet auf das Verrechnungsrecht gemäss Art. 126 Obligationenrecht. 
14. Vorzeitige Vertragsauflösung 
14.1. Stellt ein Insertionsorgan während der Vertragsdauer sein Erscheinen ein, kann die 
Werbegesellschaft ohne Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten. 
14.2. Dies entbindet den Inserenten nicht von der Bezahlung der erschienenen Inserate. 
14.3. Es werden keine Rabattnachbelastungen, aber Vergütungen vorgenommen, sofern zum 
Zeitpunkt der Vertragsauflösung eine höhere Rabattstufe erreicht wurde. 
C. HAFTUNG DER WERBEGESELLSCHAFT 
15. Fehlerhaftes Erscheinen, Nichterscheinen 
15.1. Reklamationen wegen fehlerhaften Erscheinens oder Nichterscheinens sind innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Publikation bei der Werbegesellschaft anzubringen. 
15.2. Wird der Sinn oder die Wirkung des Inserates wesentlich beeinträchtigt oder ist ein 
Termininserat nicht erschienen, werden die Einschaltkosten ganz oder teilweise erlassen oder in 
Form von Inseratenraum in der betreffenden Publikation kompensiert. Bei telefonisch erteilten 
Aufträgen, bei fehlerhaften digitalen Übermittlungen von Inseraten zur Werbegesellschaft oder 
zum Verlag, bei Fehlern infolge von Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen, bei 
Datenverschiebungen (Ziff. 9.2), bei nicht eingehaltenen Platzierungsvorschriften, bei 
ungeeigneten Vorlagen, bei nicht signifikanten Passerdifferenzen und bei Abweichungen in der 
Farbe oder von typografischen Vorschriften sowie bei fehlenden Codebezeichnungen entfallen die 
genannten Ansprüche. 
15.3. Sämtliche weitergehenden Ansprüche als die in Ziff. 15.2 genannten wegen fehlerhaften 
Erscheinens, Nichterscheinens oder aus anderen Gründen sind ausgeschlossen. 
D. HAFTUNG DES INSERENTEN 
16. Haftung bezüglich Inhalt der Inserate 
16.1. Der Inserent ist für den Inhalt der Inserate verantwortlich. Er erklärt, die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen und Branchenregeln einzuhalten und dafür der Werbegesellschaft und 
dem Verlag verantwortlich zu sein. Er stellt die Werbegesellschaft und den Verleger sowie deren 
Organe und Hilfspersonen von Ansprüchen Dritter frei. Er ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche 
im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter oder in sonstigen Verfahren anfallende, gerichtlichen 
oder aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen. 
17. Gegendarstellungsrecht 
17.1. Bei einem Gegendarstellungsbegehren (Art. 28 ff. ZGB) gegenüber Inseraten informiert der 
Verlag bzw. die Werbegesellschaft den Inserenten über den Eingang des Begehrens und bespricht 
mit ihm das Eintreten auf das Begehren bzw. seine Abweisung oder Gutheissung sowie das 
Vorgehen bei einer allfälligen Publikation und die damit zusammenhängenden Modalitäten. 
E. WEITERVERWENDUNG VON INSERATEN 
18. Verwendung von Inseraten für elektronische Datenbanken 
18.1. Der Inserent erklärt sein Einverständnis, dass die Werbegesellschaft die Inserate in eigene 
oder fremde elektronische Datenbanken einspeisen und zu diesem Zweck bearbeiten kann. Der 
Inserent kann sein Einverständnis jederzeit zurückziehen. Er nimmt zur Kenntnis, dass 
Personendaten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Schweiz vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, und somit die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und 
Verfügbarkeit seiner Personendaten nicht garantiert ist. 
18.2. Die nicht autorisierte und ohne gewichtige Eigenleistung erfolgende Bearbeitung und 
Verwertung von abgedruckten oder in elektronische Datenbanken eingespiesenen Inseraten durch 
Dritte ist unzulässig und wird vom Inserenten untersagt. Dieser überträgt der Werbegesellschaft 
insbesondere das Recht, nach Rücksprache mit dem Verlag mit geeigneten Mitteln dagegen 
vorzugehen. 
19. Geistiges Eigentum an Inseraten 
19.1. Der Inserent anerkennt das geistige Eigentum, insbesondere das Urheberrecht, der 
Werbegesellschaft an allen von ihr selber kreierten Inseraten mit individuellem Charakter (z.B. 
DTP-Verfahren). Soweit der Inserent seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der 
Werbegesellschaft nachkommt, ist ihm die Nutzung des geistigen Eigentums im Rahmen des 
ursprünglichen Verwendungszweckes auf unbeschränkte Zeit erlaubt. 
F. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND 
20. Auf den Insertionsvertrag findet ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung. 
Das Wiener Kaufrecht (CISG) wird ausgeschlossen. 
21. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Ort der 
Geschäftsstelle der Werbegesellschaft, die den Insertionsvertrag geschlossen hat, 
sofern das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht. 
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen treten am 1.4.2014 in Kraft und ersetzen alle früheren 
Fassungen. Die deutsche Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen geht anderen 
Sprachversionen vor. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit veränderbar. Die 
jeweils aktuelle Fassung findet sich auf http://www.vsw-assp.ch. 
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A. ANWENDBARKEIT 
1. Geschäftsbeziehungen zu Inserenten 
1.1. Die Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen 
(Insertionsvertrag) zwischen einer Werbegesellschaft und einem Inserenten. 
Gegenüber den Werbegesellschaften handeln Werbe-, Media- oder PR-Agenturen im 
Namen und auf Rechnung des Inserenten. 
1.2. Der Insertionsvertrag beinhaltet die Publikation (Einzelaufträge, 
Wiederholungsaufträge und Mengenabschlüsse) von Inseraten, Werbebeilagen und 
Beiheftern (Inserate) durch eine Werbegesellschaft, inkl. oder exkl. Beratung, Kreation 
von Inseraten im DTP-Verfahren, Erstellung von Mediaplänen oder administrativen 
Dienstleistungen. Gegenüber den Verlagen übernehmen die Werbegesellschaften die 
Publikation der Inserate als ihre eigene Verpflichtung. 
2. Geschäftsbedingungen der Inserenten 
2.1. Die Geschäftsbedingungen werden mit Vertragsschluss Bestandteil des 
Insertionsvertrages. Gleichzeitig verzichtet der Inserent auf die Anwendung seiner 
eigenen Geschäftsbedingungen. 
B. VERTRAGSABWICKLUNG 
3. Preise 
3.1. Bezüglich Publikation gelten die jeweils gültigen Insertionstarife und Rabatte der 
Verlage, zuzüglich MWSt. 
3.2. Bezüglich Beratungs-, Kreations-, Planungs- oder administrativen 
Dienstleistungen der Werbegesellschaften gelten deren jeweils gültigen 
Dienstleistungstarife, zuzüglich MWSt. Diese sind auf den betreffenden Websites 
verfügbar. 
3.3. Änderungen der Insertionstarife, Rabatte, Dienstleistungstarife und der MWSt 
treten auch bei laufenden Publikationen sofort in Kraft. Der Inserent hat aber das 
Recht, innerhalb von zwei Wochen seit Bekanntgabe des neuen Preises vom Vertrag 
zurückzutreten. In diesem Fall hat er nur Anrecht auf den Rabatt, der gemäss 
Rabattskala der effektiv abgenommenen Menge entspricht. 
4. Zusätzliche Kosten 
4.1. Ausserordentliche Aufwendungen der Verlage oder der Werbegesellschaften, 
welche nicht in deren Insertions- oder Dienstleistungstarifen enthalten sind, können 
zusätzlich in Rechnung gestellt werden, zuzüglich MWSt. Als solche gelten auf Seiten 
der Verlage beispielsweise aufwändige Bearbeitungen von Voll-Druckmaterial. 
5. Grösse der Inserate 
5.1. Für die Rechnungsstellung massgeblich ist die in der betreffenden Zeitung 
gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie. Bei Vollvorlagen und Rahmeninseraten 
können, abhängig von der Tarifgestaltung des einzelnen Titels, zur Abdruckhöhe 2 mm 
dazugerechnet werden. 
5.2. Mehrmals erscheinende Inserate mit gleicher Vorlage oder gleichem Text werden 
alle mit der Grösse des ersterschienenen Inserates in Rechnung gestellt. 
6. Mengenabschlüsse, Mengenrabatte 
6.1. Für den Bezug von bestimmten Insertionsvolumen in mm oder Franken 
(nachfolgend Volumen) während eines bestimmten Zeitraums (Mengenabschluss) 
können die Insertionstarife Mengenrabatte vorsehen. 
6.2. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum übertroffen und dadurch eine 
höhere Rabattstufe erreicht, wird nach Ablauf des Abschlusses rückwirkend der höhere 
Rabatt vergütet. 
6.3. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum nicht erreicht, wird der zu viel 
bezogene Rabatt nachbelastet. Dem Inserenten wird dabei eine Toleranz von 3% auf 
dem vereinbarten Volumen gewährt. Die nicht bezogenen Volumen können nicht auf 
das folgende Abschlussjahr übertragen werden. 
7. Wiederholungsaufträge, Wiederholungsrabatte 
7.1. Für Inserate, die an zum voraus festgesetzten Daten unverändert erscheinen 
(Wiederholungsaufträge), können die Insertionstarife Wiederholungsrabatte vorsehen. 
7.2. Die Inserate müssen grundsätzlich unverändert erscheinen; einzig bei 
Vollvorlagen können in der Regel die Sujets gewechselt werden. 
7.3. Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauftrag 
vor Erscheinen des letzten Inserates unter den gleichen Voraussetzungen erweitert 
und damit eine höhere Stufe erreicht wird. 
8. Modalitäten Mengenabschlüsse bzw. Wiederholungsaufträge 
8.1. Für jedes Insertionsorgan muss ein separater Mengenabschluss bzw. 
Wiederholungsauftrag vereinbart werden. 
8.2. Der Mengenabschluss bzw. Wiederholungsauftrag kann grundsätzlich nur von 
einem einzelnen, rechtlich selbständigen Inserenten getätigt werden. Konzernen und 
Holdinggesellschaften kann jedoch die Treuhandgesellschaft BDO Zürich unter 
gewissen Voraussetzungen die Berechtigung zusprechen, Konzernabschlüsse zu 
tätigen. 
8.3. Die Laufdauer des Mengenabschlusses bzw. Wiederholungsauftrages beträgt 12 
Monate. Beginnt er bis und mit dem 15. eines Monats, so dauert er bis Ende Vormonat 
des folgenden Jahres; beginnt er zwischen dem 16. und dem Ende eines Monats, so 
läuft er bis Ende des laufenden Monats des folgenden Jahres. 
8.4. Grundsätzlich gilt für die ganze Laufdauer der gleiche Rabattsatz. 
9. Verlegerrecht 
9.1. Die Verlage behalten sich vor, Änderungen der Inseratinhalte zu verlangen oder 
Inserate ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
9.2. Die Verlage können aus technischen Gründen für bestimmte Daten 
vorgeschriebene, aber dem Inhalt nach nicht unbedingt termingebundene Inserate 
ohne vorherige Benachrichtigung um eine Ausgabe vor- oder zurückverschieben. 
9.3. Die Verlage können Inserate mit der Bezeichnung «Inserat» versehen, um sie 
vom redaktionellen Teil abzugrenzen. 
9.4. Die Verlage können grundsätzlich über die Platzierung der Inserate bestimmen. 
Platzierungswünsche des Auftraggebers können nur unverbindlich entgegengenommen 
werden. Für eingehaltene Platzierungsvorschriften wird der festgelegte Preis erhoben. 
9.5. Aufträge für Werbebeilagen und Beihefter sind für die Verlage erst nach 
Genehmigung eines Musters bindend. 
10. Chiffreinserate 
10.1. Die Werbegesellschaft verpflichtet sich zur Wahrung des Chiffregeheimnisses. 
Vorbehalten bleiben namentlich folgende Fälle: Die Werbegesellschaft kann in 
begründeten Fällen 
• Justiz- oder Verwaltungsbehörden 
• Personen, die einem Chiffreinserenten ihre Personendaten mitgeteilt haben und im 
Nachhinein wegen nicht zurückgesandter Unterlagen ihr Auskunftsrecht wahrnehmen 
wollen, die Identität des Chiffreinserenten bekannt geben. 
10.2. Die Werbegesellschaft braucht insbesondere Werbesendungen, Vermittlungs- 
und anonyme Angebote nicht an den Chiffreinserenten weiterzuleiten. Zu diesem 
Zweck kann sie eingehende Angebote öffnen und überprüfen. 
10.3. Für Chiffreinserate wird pro Auftrag eine Gebühr erhoben. Ausserordentliche 
Aufwendungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 
10.4. Die Verantwortung für die Rücksendung von Dokumenten obliegt dem 
Chiffreinserenten. 
11. Probeabzüge 
11.1. Auf Anfrage können Probeabzüge für kommerzielle Inserate geliefert werden, 
sofern die Druckunterlagen mindestens 3 Kalendertage vor Annahmeschluss eintreffen. 

11.2. Für Vollvorlagen wird kein Probeabzug geliefert. 
12. Druckmaterial 
12.1. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Verlag bzw. die Werbegesellschaft für herkömmlich 
oder digital geliefertes Druck- und Datenmaterial (Reinzeichnungen, Filme, Fotos usw.) weder 
aufbewahrungs- noch rückgabepflichtig. 
13. Zahlungskonditionen 
13.1. Für die Publikation von Gelegenheitsinseraten gilt Barzahlung oder eine Zahlungsfrist von 
10 Kalendertagen. 
13.2. Für die Publikation aller übrigen Inserate gilt eine Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen ohne 
Skontoabzug. 
13.3. Der Inserent fällt nach Ablauf der Zahlungsfristen gemäss 13.1 bzw. 13.2 umgehend in 
Verzug. In der Folge erhebt die Werbegesellschaft einen Verzugszins von 10%. Zudem kann die 
Werbegesellschaft für alle zukünftigen Aufträge Vorauszahlung verlangen bis alle gebuchten 
Inserate bezahlt worden sind. 
13.4. Fällt der Inserent nach 13.3 in Verzug, so werden ihm für das zweite und letzte 
Erinnerungsschreiben der Werbegesellschaft CHF 50.00 in Rechnung gestellt. 
13.5. Bei Betreibung, Nachlassstundung oder Konkurs entfallen Rabatte und allfällige Beratungs- 
und Vermittlungsprovisionen. 
13.6. Der Inserent verzichtet auf das Verrechnungsrecht gemäss Art. 126 Obligationenrecht. 
14. Vorzeitige Vertragsauflösung 
14.1. Stellt ein Insertionsorgan während der Vertragsdauer sein Erscheinen ein, kann die 
Werbegesellschaft ohne Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten. 
14.2. Dies entbindet den Inserenten nicht von der Bezahlung der erschienenen Inserate. 
14.3. Es werden keine Rabattnachbelastungen, aber Vergütungen vorgenommen, sofern zum 
Zeitpunkt der Vertragsauflösung eine höhere Rabattstufe erreicht wurde. 
C. HAFTUNG DER WERBEGESELLSCHAFT 
15. Fehlerhaftes Erscheinen, Nichterscheinen 
15.1. Reklamationen wegen fehlerhaften Erscheinens oder Nichterscheinens sind innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Publikation bei der Werbegesellschaft anzubringen. 
15.2. Wird der Sinn oder die Wirkung des Inserates wesentlich beeinträchtigt oder ist ein 
Termininserat nicht erschienen, werden die Einschaltkosten ganz oder teilweise erlassen oder in 
Form von Inseratenraum in der betreffenden Publikation kompensiert. Bei telefonisch erteilten 
Aufträgen, bei fehlerhaften digitalen Übermittlungen von Inseraten zur Werbegesellschaft oder 
zum Verlag, bei Fehlern infolge von Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen, bei 
Datenverschiebungen (Ziff. 9.2), bei nicht eingehaltenen Platzierungsvorschriften, bei 
ungeeigneten Vorlagen, bei nicht signifikanten Passerdifferenzen und bei Abweichungen in der 
Farbe oder von typografischen Vorschriften sowie bei fehlenden Codebezeichnungen entfallen die 
genannten Ansprüche. 
15.3. Sämtliche weitergehenden Ansprüche als die in Ziff. 15.2 genannten wegen fehlerhaften 
Erscheinens, Nichterscheinens oder aus anderen Gründen sind ausgeschlossen. 
D. HAFTUNG DES INSERENTEN 
16. Haftung bezüglich Inhalt der Inserate 
16.1. Der Inserent ist für den Inhalt der Inserate verantwortlich. Er erklärt, die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen und Branchenregeln einzuhalten und dafür der Werbegesellschaft und 
dem Verlag verantwortlich zu sein. Er stellt die Werbegesellschaft und den Verleger sowie deren 
Organe und Hilfspersonen von Ansprüchen Dritter frei. Er ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche 
im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter oder in sonstigen Verfahren anfallende, gerichtlichen 
oder aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen. 
17. Gegendarstellungsrecht 
17.1. Bei einem Gegendarstellungsbegehren (Art. 28 ff. ZGB) gegenüber Inseraten informiert der 
Verlag bzw. die Werbegesellschaft den Inserenten über den Eingang des Begehrens und bespricht 
mit ihm das Eintreten auf das Begehren bzw. seine Abweisung oder Gutheissung sowie das 
Vorgehen bei einer allfälligen Publikation und die damit zusammenhängenden Modalitäten. 
E. WEITERVERWENDUNG VON INSERATEN 
18. Verwendung von Inseraten für elektronische Datenbanken 
18.1. Der Inserent erklärt sein Einverständnis, dass die Werbegesellschaft die Inserate in eigene 
oder fremde elektronische Datenbanken einspeisen und zu diesem Zweck bearbeiten kann. Der 
Inserent kann sein Einverständnis jederzeit zurückziehen. Er nimmt zur Kenntnis, dass 
Personendaten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Schweiz vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, und somit die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und 
Verfügbarkeit seiner Personendaten nicht garantiert ist. 
18.2. Die nicht autorisierte und ohne gewichtige Eigenleistung erfolgende Bearbeitung und 
Verwertung von abgedruckten oder in elektronische Datenbanken eingespiesenen Inseraten durch 
Dritte ist unzulässig und wird vom Inserenten untersagt. Dieser überträgt der Werbegesellschaft 
insbesondere das Recht, nach Rücksprache mit dem Verlag mit geeigneten Mitteln dagegen 
vorzugehen. 
19. Geistiges Eigentum an Inseraten 
19.1. Der Inserent anerkennt das geistige Eigentum, insbesondere das Urheberrecht, der 
Werbegesellschaft an allen von ihr selber kreierten Inseraten mit individuellem Charakter (z.B. 
DTP-Verfahren). Soweit der Inserent seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der 
Werbegesellschaft nachkommt, ist ihm die Nutzung des geistigen Eigentums im Rahmen des 
ursprünglichen Verwendungszweckes auf unbeschränkte Zeit erlaubt. 
F. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND 
20. Auf den Insertionsvertrag findet ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung. 
Das Wiener Kaufrecht (CISG) wird ausgeschlossen. 
21. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Ort der 
Geschäftsstelle der Werbegesellschaft, die den Insertionsvertrag geschlossen hat, 
sofern das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht. 
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen treten am 1.4.2014 in Kraft und ersetzen alle früheren 
Fassungen. Die deutsche Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen geht anderen 
Sprachversionen vor. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit veränderbar. Die 
jeweils aktuelle Fassung findet sich auf http://www.vsw-assp.ch. 
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